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„Bildungskommune im Landkreis Forchheim“ Dieses
Qualitätssiegel erhielt Ebermannstadt im letzten Jahr, weil
Bildungsangebote bei unserer Zukunftsplanung höchste
Priorität haben. Aus gutem Grund, denn Bildung ist eine
wichtige Grundlage nicht nur für wirtschaftliches Wachs-
tum und soziale Teilhabe, sondern auch für die demokrati-
sche Kultur. In den letzten Wochen konnten wir zeigen, dass
wir diesem Anspruch auch weiterhin gerecht werden.

Am Sportzentrums des TSV Ebermannstadt war der
erste Spatenstich für die Sanierung. Damit sind wir auf
dem Weg zu einem inklusiven und zukunftsfähigen Sport-
standort für Vereine, Schulen und die gesamte Bürgerschaft. Über seinen Freizeit-
wert hinaus ist ja der Sport ein wichtiges gesellschaftliches Bildungselement. Er
fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch soziale Kompeten-
zen, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein.

Auch für das Kinderhaus Wiesentgarten hat der Neubau begonnen. Mit 24
Krippen- und 55 Kindergartenplätzen entsteht mehr als ein bloßer Betreuungs-
ort. Die frühkindliche Bildung legt die Grundlagen für Fähigkeiten und Werte, die
unser ganzes Leben bestimmen: unseren Umgang mit uns selbst, mit anderen
Menschen und mit unserer Umwelt. Es geht um Chancengleichheit, Bildungs-
gerechtigkeit und einen guten Start ins Leben. In den nächsten Jahren wird mit
dem Generationenquartier Wiesentgarten noch ein Pflegeheim entstehen,
eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung, dazu Wohnungen und
Raum für Gastronomie. Jung und Alt sind eingeladen, miteinander aktiv zu sein
und voneinander zu lernen.

Schon jetzt dürfen wir vorausblicken auf unser Programm „Advent- und Weih-
nachten in Ebermannstadt und Unterleinleiter“. Märkte, Konzerte und die
Nikolausfahrten unserer Dampfbahn Fränkische Schweiz laden uns ein. Am 23.
11. ist der Vorweihnachtsmarkt in Niedermirsberg. Der 36. Weihnachtsmarkt in
Ebermannstadt beginnt am 28.11. und wartet mit zahlreichen Programmpunkten
auf. Seien Sie auch gespannt auf den 9. Ebermannstädter Adventskalender!

Bis es so weit ist, wünsche ich Ihnen einen geruhsamen Spätherbst. Bleiben Sie
gesund!

Ihre Christiane Meyer, 1. Bürgermeisterin der Stadt Ebermannstadt
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TERMINVEREINBARUNG IM STANDESAMT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bitte vereinbaren Sie für alle Angelegenheiten im Standesamt
einen Termin, gerne telefonisch Tel. 09194 506-84, oder per
E-Mail: lang@ebermannstadt.de

Vielen Dank!

Standesamt Ebermannstadt

SPRECHTAG DER DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG

Sprechtag im Landratsamt Ebermannstadt, Eingang Kata-
strophen- und Atemschutzzentrum, Oberes Tor 1, Zimmer
B 108:

• 10.12.2025, 08.30-15.30 Uhr (nur nach vorheriger Termin-
absprache mit der VG Ebermannstadt, Tel. 09194 506-0).

AUS DEM FUNDBÜRO

Es wurde im letzten Monat u. a.  abgegeben:

Autokennzeichen, Fernglas.

Wenn Sie etwas verloren haben, lohnt sich der Weg zum Fund-
büro. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit unserem
Bürgerbüro auf.

FREIE FAHRT FÜR DIE MÜLLABFUHR

Damit die Tonnen geleert werden können müssen die
Entsorgungsfahrzeuge die Grundstücke anfahren können. Dies
erweist sich im Alltag jedoch als sehr schwierig, z.B. durch in
die Straße ragende Bäume und Hecken, durch Baustellen oder
durch parkende Fahrzeuge.

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr sind nicht verpflichtet in sol-
chen Fällen die Tonnen aus versperrten Straßen zu holen.

Damit Ihre Tonne weiterhin geleert wird, sind folgende Punkte
zu beachten:

Bäume, Hecken: Äste und Hecken, welche aus einem Grund-
stück in den Verkehrsraum ragen müssen nach Bayerischen
Straßen- und Wegerecht teilweise zurückgeschnitten werden.
Sorgen Sie dafür, dass somit die großen Entsorgungs-LKWs
die Straßen befahren können.

Bei Baustellen: Bringen Sie Ihre Mülltonne an die nächste be-
fahrbare Straße außerhalb des Baustellenbereichs.

Parkende Fahrzeuge: Achten Sie beim Parken insbesondere
in engen Straßen darauf, dass die Müllfahrzeuge am Abfuhr-
tag in diese Straßen hineinfahren können.

Falls Sie Besuch empfangen, sorgen Sie dafür, dass durch
deren parkenden PKWs die Zufahrt der Straße nicht blockiert
wird. Das gleiche gilt bei Handwerkern oder bei Lieferungen
wie Heizöl oder Baustoffe.

Denken Sie auch daran: Versperrte Straßen versperren auch
die Zufahrt für Feuerwehr und Krankenwagen!

Bitte beachten Sie, dass aufgrund einer betrieblichen Veran-
staltung (Personalversammlung) das Entsorgungszentrum
Deponie Gosberg am 12.11.2025 bereits um 13:30 Uhr
schließt. Die Müllabfuhr endet früher und nicht geleerte Ton-
nen werden am folgenden Tag entleert.

NACHRUF

Wir trauern um unsere ehemalige, langjährige Kollegin
und Fachoberlehrerin

         MARIA BLUMERS.

Mit Frau Blumers verlieren wir eine Kollegin, die über
mehr als 40 Jahre hinweg an unserer Schule nachhaltig
das ihr eigene hervorragende künstlerische und gestal-
terische Wissen und Können vermittelt hat. Verbunden
mit großem Einfühlungsvermögen und vielfältigen Hilfen
konnte sie die SchülerInnen in ihren Fächern (insbes. Kunst-
erziehung) begeistern.

Das außergewöhnliche Engagement von Frau Blumers
wurde auch sichtbar bei zahlreichen Projekten (z.B. Musi-
cal- und Theateraufführungen, bei Festen, im Schülercafé,
bei Fassaden- und Innenraumgestaltungen u.v.m.), die sie
entscheidend mitgeprägt oder initiiert hat.

Darüber hinaus hat Frau Blumers das Schulleben mit ih-
rer stets freundlichen, offenen und hilfsbereiten Art über
Jahrzehnte hinweg vielfältig bereichert und so entschei-
dend zu einer sehr positiven Atmosphäre beigetragen.

Wir danken Frau Blumers für ihren jahrzehntelangen, be-
wundernswerten Einsatz für unsere Schule, die großarti-
ge Unterstützung des Kollegiums bei vielen Gelegenhei-
ten sowie die langjährige Tätigkeit im Förderverein bis
weit in ihren Ruhestand.

Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen.

Schulleitung, Kollegium, Eltern, Schüler,
Förderverein und Schulverband

der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt

DIE ZEIT FÜR NOTWENDIGE HECKEN- UND FELD-
GEHÖLZPFLEGE IST JETZT!

Hecken und Feldgehölze stellen einen wichtigen Lebensraum
für eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten dar. Die ökologi-
sche Bedeutung der Hecken liegt vor allem in ihrer Eignung
als Brut-, Nahrungs- und Aufenthaltsort für kleine Säugetie-
re, Vögel und Insekten.

Gleichzeitig dienen Sie dem Wind- und Erosionsschutz. Sie
sind ein zentrales Element unseres einzigartigen und
kleinteiligen Landschaftsbildes.

Zum Schutz dieser wichtigen Funktionen gibt es klare Vor-
schriften in den Naturschutzgesetzen. Nach Artikel 16
Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) ist es verbo-
ten, in der freien Natur Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze
oder - gebüsche einschließlich Ufergehölze oder - gebüsche
zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige Weise
erheblich zu beeinträchtigen.

Dieses Verbot gilt nicht für die ordnungsgemäße schonende
Nutzung und Pflege im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Feb-
ruar, die den Bestand erhält. Außerdem ist ganzjährig ein
schonender Form- und Pflegeschnitt zur Beseitigung des
Zuwachses erlaubt sowie Maßnahmen, die zur Gewährleis-
tung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrswege oder
der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Unterhaltung der
Gewässer erforderlich sind.
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In der Praxis bedeutet dies, dass bis Ende Februar der ge-
eignete Zeitpunkt ist, um notwendige Maßnahmen in der frei-
en Natur durchzuführen. Notwendig ist die Pflege dann, wenn
die Hecke oder das Feldgehölz überaltern und diese
dadurch verkahlen bzw. von innen heraus lückig werden.

 Je nach Wüchsigkeit der Gehölze empfiehlt sich alle 10 bis
25 Jahre ein Rückschnitt im Winterhalbjahr. Da Hecken ei-
nen unverzichtbaren Lebensraum für eine große Anzahl
von wildlebenden Tieren darstellen, sollten die Pflegeein-
griffe abschnittsweise in Zeitabständen von einigen Jahren
durchgeführt werden. Je Abschnitt ist jeweils nur ein Drittel
der Hecke auf Stock zu setzen.

Der Abstand der Schnittkante zur Bodenoberfläche sollte
mindestens 20 bis 30 cm betragen, damit ein rascher
Wiederaustrieb sichergestellt ist.

In der Pflegepraxis ist darauf zu achten, Geräte auszuwäh-
len, die einen glatten Schnitt erzeugen, wie zum Beispiel
(Motor-)Säge, handgeführte Geräte oder Lichtraumprofil-
schneider.

Ungeeignet hingegen sind beispielsweise hydraulisch an-
getriebene Schlegler / Mulchköpfe, mit denen die Gehölze
nicht geschnitten, sondern abgeschlagen werden. Ebenso
ungeeignet sind maschinelle Rückschnitte mit dem Fällkopf,
der mit hydraulisch angetriebener Einblattkreissäge oder
Einblattkettenkreissäge zum Ausschneiden von Gehölzen
verwendet wird.

Die Verwendung dieser Geräte steht nicht im Einklang mit
dem BayNatschG und ist deshalb verboten. Des Weiteren
wird darauf hingewiesen, dass die vollständige Rodung von
Hecken und Feldgehölzen in der freien Natur grundsätzlich
verboten ist. Empfänger von Agrarzahlungen müssen
zudem die entsprechende Regelung der Konditionalität für
Hecken und Feldgehölze beachten. Verstöße dagegen füh-
ren in der Regel zu Sanktionen.

Für Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehöl-
ze in privaten Gärten ist ebenfalls von Anfang Oktober bis
Ende Februar die passende Zeit für schonende Pflege-
maßnahmen.

Denn auch in diesen Bereichen ist es nach § 39 Absatz 5
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten, diese vom
1. März bis 30. September abzuschneiden, auf Stock zu
setzen oder zu beseitigen. Wir empfehlen diese Regelung
auch entsprechend für Bäume im eigenen Garten anzu-
wenden.

Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Gehölz-
schnitte können durch kommunale Verordnungen und
Bebauungspläne weitere Einschränkungen hinsichtlich des
Schutzes und der Beseitigung bestehen. Nähere Informatio-
nen zu diesem Thema können bei den zuständigen Gemein-
den, Märkten und Städten in Erfahrung gebracht werden.

Unabhängig davon gelten bei sämtlichen Gehölzarbeiten
oder Fällungen, egal ob in der freien Natur, im eigenen
Garten, im Wald oder auf öffentlichen Grünflächen, in je-
dem Fall die artenschutzrechtlichen Vorschriften.

Insbesondere ist dabei auch zum jetzigen Zeitpunkt darauf
zu achten, dass Arbeiten an Gehölzen verboten sind, wenn
diese aktuell oder regelmäßig als Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten von Tieren jeglicher Art genutzt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.lra-fo.de/naturschutz.

WIR SUCHEN DICH!

Für unser Schülerzentrum an der Grund- und
Mittelschule Ebermannstadt suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

EINE PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT (M/W/D)

zur Verstärkung für die Mittagsbetreuung / verlängerte
Mittagsbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschu-
le in Teilzeit (13,75 Stunden Montag bis Donnerstag).

Klingt gut? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennen-
zulernen!

Bewerbungen bitte bis 30.11.2025 an:
VG Ebermannstadt, z. Hd. Frau Carola Kohl
Franz-Dörrzapf-Str. 10, 91320 Ebermannstadt
bewerbung@ebermannstadt.de

Noch Fragen? Dann melde Dich gerne bei:
Frau Monika Schmidt (Leitung) 09194 / 9799345
schuelerzentrum@ebermannstadt.de

VOLLZUG DES GESETZES ÜBER DEN SCHUTZ DER
SONN- UND FEIERTAGE (FTG)

Schutz der „stillen Tage“ im Monat November 2025 im
Bereich des Landkreises Forchheim

Aus gegebener Veranlassung wird auf folgendes hingewiesen:

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der
Sonn- und Feiertage vom 21. Mai 1980 (GVBI S. 215), geändert
durch Gesetz vom 08.07.2013 (GVBI S. 402), unterliegen fol-
gende Sonn- und Feiertage sowie der Buß- und Bettag als sog.
„stiller Tag“ einem besonderen Schutz:

An den nachfolgend genannten Tagen sind verboten:

an Allerheiligen (1. November 2025) von 2.00 Uhr bis
24.00 Uhr

• die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen

• alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Ver-
anstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt ist.

Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt

am Volkstrauertag (16. November 2025) von 2.00 Uhr bis
24.00 Uhr

• die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen

• alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Ver-
anstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt ist.

Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt

am Buß- und Bettag (19. November 2025) von 2.00 Uhr bis
24.00 Uhr

• die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen

• alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Ver-
anstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt ist
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• Sportveranstaltungen

• sowie während der ortsüblichen Zeit des Hauptgot-
tesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr alle vermeidbaren
Lärm erzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen
und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden
Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet
sind, den Gottesdienst zu stören.
Für den Buß- und Bettag, der kein gesetzlicher Feiertag mehr
ist, gilt ferner die Regelung, dass dem Bekenntnis zugehöri-
gen Arbeitnehmern das Recht zusteht, der Arbeit fernzu-
bleiben. Weitere Nachteile, als ein etwaiger Lohnausfall,
dürfen den Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht ent-
stehen. Ferner entfällt am Buß- und Bettag an allen Schulen
der Unterricht

am Totensonntag (23. November 2025) von 2.00 Uhr bis
24.00 Uhr

• die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen

• alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Ver-
anstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt ist.

Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

An den genannten Sonntagen und den gesetzlichen Feier-
tagen sind während der ortsüblichen Zeit des Haupt-
gottesdienstes verboten:

1. alle vermeidbaren, Lärm erzeugenden Handlungen in der
Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwe-
cken dienenden Räumen und Gebäuden, soweit diese Hand-
lungen geeignet sind, den Gottesdienst zu stören

2. öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt sind je-
doch Sportveranstaltungen und die herkömmlicherweise
in dieser Zeit stattfindenden Veranstaltungen der Kunst,
Wissenschaft oder Volksbildung, soweit sie nicht unter Nr.
1 fallen

3. Treibjagden.

SITZUNGSDIENST

• Mittwoch, 12.11.2025, 17 Uhr, Haupt- und Finanzausschuss,
Sitzungssaal Rathaus Ebermannstadt

• Montag, 17.11.2025, 17 Uhr, Bau- und Umweltausschuss,
Sitzungssaal Rathaus Ebermannstadt

• Mittwoch, 19.11.2025, 17 Uhr, Gemeinschaftsversammlung
der Verwaltungsgemeinschaft, Sitzungssaal Rathaus Eber-
mannstadt

• Mittwoch, 26.11.2025, 17 Uhr, Stadtratsitzung, Sitzungssaal
Rathaus Ebermannstadt

Wir bitten, die Baupläne mindestens 3 Wochen vor einer Bau-
und Umweltausschusssitzung im Landratsamt Forchheim
(Dienststelle Ebermannstadt) einzureichen, da nur so eine
rechtzeitige Behandlung gewährleistet werden kann.

Informationen zum Beginn und zur Tagesordnung finden Sie
auf www.ebermannstadt.de in der Rubrik Rathaus & Bürger-
service => Stadtrat => Bürgerinformationssystem

SPRECHSTUNDE DER BÜRGERMEISTERIN

Ihre Anliegen, Sorgen, aber auch Anregungen sind mir wichtig
– Bürgernähe soll keine Floskel bleiben. Daher lade ich Sie
ganz herzlich zu meiner nächsten Sprechstunde am Freitag,
den 21.11.2025 von 9-11 Uhr ins Rathaus ein.

Wir bitten Sie, einen Termin unter der Tel. 09194 506-14 zu
vereinbaren.

Wir bieten Ihnen die Bürgersprechstunde gerne auch telefo-
nisch oder online an.

Sie haben auch die Möglichkeit eine E-Mail zu schicken. Diese
richten Sie bitte an christiane.meyer@ebermannstadt.de -
ich werde mich um eine zeitnahe Antwort bemühen.

Ich freue mich auf Sie!

Christiane Meyer
1. Bürgermeisterin

NACHRUF

Am 13.09.2025 verstarb im Alter von 69 Jahren unser
ehemaliger

Stadtrat der Stadt Ebermannstadt

   HERR GÜNTHER BÖHM

Er war von 1996 bis 2008 Mitglied des Stadtrates der Stadt
Ebermannstadt.  Während dieser Zeit setzte er sich mit
großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein für
die Belange der Bürgerschaft ein. Besonders hervorzu-
heben ist sein Wirken im Bauausschuss, in dem er sich mit
Sachverstand und Einsatzbereitschaft einbrachte.

Die Stadt Ebermannstadt und ihre Bürgerinnen und
Bürger danken ihm für seinen langjährigen ehrenamt-
lichen Dienst. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

STADT EBERMANNSTADT

Christiane Meyer, 1. Bürgermeisterin

STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Stadt Ebermannstadt (6.950 Einwohner)als
geografischer Mittelpunkt der Metropolregion
Nürnberg und Herz der Fränkischen Schweiz

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:

FACHKRAFT FÜR ABWASSERTECHNIK (M/W/D) –

QUEREINSTIEG MÖGLICH

Ihre Bewerbung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 10.11.2025 an 
die Stadt Ebermannstadt, Franz-Dörrzapf-Str. 10, 91320 
Ebermannstadt oder gerne auch per E-Mail an 
bewerbung@ebermannstadt.de.

Für Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsstellenleiter, Herr
Andreas Kirchner, Tel. 09194-50680 gerne zur Verfügung.
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AUFRUF ZUM VOLKSTRAUERTAG

Die Stadt Ebermannstadt gedenkt in einer Feierstunde am 16.
November 2025 gegen 10.50 Uhr vor dem Ehrenmal bei der
Stadtpfarrkirche der Opfer der beiden Weltkriege, der Heimat-
vertreibung und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, besonders
die Angehörigen unserer Gefallenen und Vermissten sowie alle
Vereine, Verbände, politische Parteien, Schulen und Jugend-
gruppen herzlich eingeladen, um durch ihre Teilnahme auszu-
drücken, dass unsere Toten nicht vergessen sind.

Die Vereine, Verbände, etc. werden gebeten, sich mit ihren
Fahnenabordnungen um 9.45 Uhr am Marktplatz zum
Gottesdienstbesuch und zur anschließenden Gedenkfeier ein-
zufinden.

Programm:

• Musikstück
• Ansprache der Bürgermeisterin
• Lied
• Totenehrung
• Musikstück „Der gute Kamerad“ mit Kranzniederlegungen

Anschließend Rückmarsch zum Marktplatz.

STADT EBERMANNSTADT
Christiane Meyer, Bürgermeisterin

EWIGE ANBETUNG AM 25.11.2025

Aufstellen der Kerzen in der Hauptstraße

Anlässlich der Ewigen Anbetung am Dienstag, 25.11.2025 bit-
ten wir alle Hauseigentümer ihre Häuserfront abends (wäh-
rend der abendlichen Prozession) mit Kerzen festlich zu be-
leuchten.

Sie geben damit ein Zeichen Ihrer Verbundenheit für dieses
kirchliche Fest. Dafür dürfen wir Ihnen herzlich danken.

gez. Christiane Meyer, Bürgermeisterin

WEIHNACHTSBÄUME GESUCHT

Die Stadt sucht wieder für öffentliche Plätze geeignete Weih-
nachtsbäume. Bürgerinnen und Bürger, die Bäume kostenlos
zur Verfügung stellen möchten, können sich beim Bauhof der
Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt unter 0160
90700825 melden. Die Fällung sowie den Abtransport über-
nimmt die Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt.

SPERRUNGEN WÄHREND DES WEIHNACHTSMARKTES

Anlässlich des Weihnachtsmarktes ist der Marktplatz zu fol-
genden Zeiten für den Verkehr gesperrt:

- Freitag, 28.11.2025 von 17:30 bis 21:30 Uhr
- Samstag, 29.11.2025 von 15:30 bis 21:30 Uhr
- Sonntag, 30.11.2025 von 13:30 bis 20:30 Uhr

Für die Auf- und Abbauarbeiten werden die Parkplätze vor dem
Gasthaus Schwanenbräu ab dem 24.11.2025, 07:00 Uhr ge-
sperrt, die Parkplätze der E-Ladesäule ab 26.11.2025, 08:00
Uhr und die restlichen Parkplätze am Marktplatz ab 27.11.2025,
08:00 Uhr.

Für die Parkplätze in der Rosengasse, Basteibräugasse,
Brauhausgasse sowie die beiden Bewohnerparkplätze in der
Rosegasse gilt ab 28.11.2025, 17:30 Uhr ein Parkverbot.

MÜLLABFUHR IN DER WOCHE VOR UND NACH DEM
WEIHNACHTSMARKT

Am 24./25.11 und am 01.12.2025 kann die Müllabfuhr wegen
dem Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes die Brauhaus-
gasse nicht befahren. Bitte stellen Sie Ihre Restmüll- bzw. Bio-
tonnen deshalb an die zentralen Sammelstellen.

Benutzung der E-Ladesäule am Marktplatz während des
Weihnachtsmarktes

Die E-Ladesäule am Marktplatz kann während des Weihnachts-
marktes nicht genutzt werden. Benutzen Sie bitte die E-Lade-
säulen beim Aldi, am Jugendzentrum (Breitenbacher Str.), beim
Landratsamt Ebermannstadt oder am Feuerstein (Landvolks-
hochschule)

FAIRTRADE-STADT EBERMANNSTADT

Fairtrade bei Ebs spielt

Am 11. Oktober feierte Ebs spielt sein 10. Jubiläum. Auch zu
diesem feierlichen Anlass wurde Kaffee aus dem Fairen Handel
von der Kindertagesstätte St. Marien ausgeschenkt. Außerdem
spielten die Besucherinnen und Besucher beim Torwandschießen
und bei der Schnellschussanlage des TSV Ebermannstadt mit
Fußbällen mit dem Fairtrade-Siegel. Flyer zum Thema ‚Fairer
Handel‘ in Ebermannstadt waren in der ganzen Halle verteilt
und konnten von den Gästen mitgenommen werden.

Kontakt und Info:
Katharina Kurth-Lipfert und
Corinna Drummer
(Steuerungsgruppe), E-Mail:
jugendpflege@ebermannstadt.de
Christian Kiehr
(Steuerungsgruppe)
E-Mail:
christian.kiehr@ebermannstadt.de

Fairer Handel bei EBS spielt
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Fairtrade Schokolade am Weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr verteilt der Nikolaus mit den Ebser
Weihnachtsengeln am Weihnachtsmarkt Schokolade aus dem
Fairen Handel an die Kinder. Zu Besuch ist der Nikolaus am
Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr.

Fairtrade-Stadt? Da mach ich mit!

Sie sind Einzelhändler:in, Gastronom:in, Vereinsvertreter:in,
Leiter:in oder Mitarbeitender einer Bildungseinrichtung und
möchten das Thema Fairer Handel in Ebermannstadt aufgrei-
fen oder unterstützen? Dann wenden Sie sich an Jugend-
pflegerin Corinna Drummer. (Steuerungsgruppe Fairtrade-
Stadt Ebermannstadt).

INFORMATIONEN ZUM VERBESSERUNGSBEITRAG 2024

Erinnerung an die Fälligkeit der 2. Rate des Verbesserungs-
beitrages zur Entwässerungseinrichtung der Stadt Eber-
mannstadt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

zum 15.11.2025 wird die 2. Rate der Vorauszahlung zum
Verbesserungsbeitrag der Entwässerungseinrichtung der Stadt
Ebermannstadt fällig. Bitte stellen Sie sicher, dass die Voraus-
zahlungsrate rechtzeitig überwiesen wird. Eine Abbuchung
erfolgt nicht.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Verwaltung gerne zur Verfü-
gung. E-Mail: beitragswesen@ebermannstadt.de

NEUES WOHNGEBIET DEBERT II OFFIZIELL ERÖFFNET

Am 4. Oktober 2025 wurde das neue Wohngebiet Debert II an
der Straße „Zum Schlüsselstein“ feierlich eröffnet. Im Rahmen
der Veranstaltung wurden die Baugrundstücke symbolisch an
die neuen Eigentümer übergeben und es gab die Möglichkeit
bei Sekt und Schnittchen bereits jetzt weitere Eigentümerinnen
und Eigentümer sowie Nachbarn kennenzulernen.

Das Wohngebiet Debert II liegt unterhalb des Schlüsselsteins
und bietet einen wunderbaren Blick auf Ebermannstadt. Das
Baugebiet ist bereits größtenteils erschlossen; kleinere Arbei-
ten aus naturschutzrechtlichen Gründen sollen bis Ende Okto-
ber abgeschlossen sein.

Die Planungen für Debert II begannen bereits 2014, als in Eber-
mannstadt ein sehr begrenztes Angebot an Bauland vorherrsch-
te. Um dem Wohnraumbedarf, insbesondere junger Familien,
gerecht zu werden, beschloss der Stadtrat 2017 das Ebermann-
städter Baulandmodell. Damit konnte die Stadt 60/% des Plan-
gebiets im Vorfeld einer Baulandausweisung erwerben.

Für Debert II wurden rund 1,1/Millionen Euro (Gesamtkosten
inkl. Erschließung: 2,6 Millionen Euro) für 9.000/m² von
insgesamt 1,5/Hektar investiert. Nach Erschließung entstan-
den 15 stadteigene von insgesamt 24 Grundstücken.

Bürgermeisterin Christiane Meyer bedankte sich bei allen Be-
teiligten für die gute Zusammenarbeit trotz vieler Herausfor-
derungen und zeigte sich zufrieden über den Abschluss des
Projekts.

Ziel der Stadt ist es, jungen Familien bezahlbaren Wohnraum
zu bieten und das Wohngebiet zu einer lebendigen Nachbar-
schaft zu entwickeln. Auch Eberhard Zick-Dantona, von der
Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft
(DSK), die als Entwicklungsträger von der Stadt eingesetzt
ist, lobte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und über-
reichte Bürgermeisterin Meyer zum Dank ein großes Drohnen-
bild des Wohngebiets.

Als gemeinsamen, symbolischen Abschluss des Projekts
pflanzte Bürgermeisterin Christiane Meyer mit zahlreichen
Kindern den letzten Baum des Wohngebiets. Derzeit sind acht
der 15 Grundstücke vergeben. Sieben weitere sind noch im
Besitz der Stadt und sollen zeitnah vergeben werden. Das
Bewerbungsverfahren läuft noch bis 31.10.2025.

Die Stadt wünscht allen Eigentümerinnen und Eigentümern im
Wohngebiet Debert II ein glückliches Zuhause.

SPATENSTICH FÜR DIE SANIERUNG DES
SPORTZENTRUMS DES TSV EBERMANNSTADT

Die Stadt Ebermannstadt hat am 21.09.2025 gemeinsam mit
dem TSV Ebermannstadt, Staatsminister Thorsten Glauber
(Freie Wähler), MdL Michael Hofmann (CSU), der Parlamenta-
rischen Staatssekretärin Dr. Silke Launert (CSU), MdB Lisa
Badum (Bündnis 90/Die Grünen), dem Bereichsleiter der Re-
gierung von Oberfranken Bernd Endres, dem stellvertreten-
den Landrat Otto Siebenhaar, Nachbarbürgermeistern und
Vertretern der Schulen den offiziellen Startschuss für die um-
fassende Sanierung des Sportzentrums gegeben.

Dieser feierliche Akt wurde mit einem Spatenstich vollzogen.
Damit wurde ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem
inklusiven und zukunftsfähigen Sportstandort für Vereine, Schu-
len und die gesamte Bürgerschaft getan.

Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf rund 4,4
Millionen Euro. Möglich wird diese Investition nur durch eine
starke Gemeinschaftsleistung:
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• Investitionspakt Sportstätten: 1.970.000 €

• FAG-Förderung (Schulsport): 1.137.000 €

• Städtischer Anteil: 1.292.857 €

Ohne die Unterstützung durch das Bund-Länder-Programm
Investitionspakt Sportstätten wären solche Projekte für viele
Kommunen nicht realisierbar.

Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, was gemeinsam umge-
setzt werden kann, wenn Bund, Land und Kommune an einem
Strang ziehen.

Umfassende Modernisierung und Inklusion

Im Mittelpunkt der Sanierung stehen sowohl technische als
auch strukturelle Verbesserungen, die das Sportzentrum fit
für die Zukunft machen:

• Erneuerung und Modernisierung der Haustechnik, inklusive
Lüftungsanlage und kompletter Elektroinstallation mit Be-
leuchtung

• Barrierefreie Zugänge zu allen Ebenen durch einen neuen
Außenaufzug und barrierefreie Rampen im Außenbereich

• Schaffung barrierefreier WC-Anlagen im Erdgeschoss und
ersten Untergeschoss sowie einer barrierefreien Umkleide
und Dusche

• Anpassung des Brandschutzes an heutige Standards

• Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch moderne
Oberflächen

• Instandsetzung der Betontribünen zur Verbesserung von
Haltbarkeit und Optik

Fertigstellung bis 2027

Die Sanierungsarbeiten sollen bis Frühjahr 2027 abgeschlos-
sen sein. „Unser herzlicher Dank gilt allen Beteiligten – den
Planungsbüros, Fachingenieuren, Handwerksbetrieben, dem
TSV, den Schulen und allen Unterstützerinnen und Unterstütz-
ern vor Ort.

Ihr Engagement ist die Grundlage dafür, dass wir dieses
Vorhaben verantwortungsvoll und im Einklang mit den Bedürf-
nissen der Sporttreibenden umsetzen können“, so Eber-
mannstadts erste Bürgermeisterin Christiane Meyer.

Die Stadt Ebermannstadt wünscht eine unfallfreie Bauphase
und freut sich auf die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten –
für ein erfolgreiches Projekt und ein starkes Sportzentrum für
Jung und Alt.

INDIAN SUMMER IN DER FRÄNKISCHEN SCHWEIZ –
VIER TAGE WANDERLUST RUND UM EBERMANNSTADT

Am 08.10.2025 startete die lang geplante viertägige Wander-
tour „Indian Summer“ durch die Fränkische Schweiz in Eber-
mannstadt. Von hier aus gingen die acht Teilnehmenden ge-
meinsam mit Wanderführer Frank Pfründer („Fränkytours“) auf
eine herbstliche Entdeckungstour.

Die Route führte über Gößweinstein, Waischenfeld und
Muggendorf zurück nach Ebermannstadt.

Unterwegs erwarteten die Wandergruppe beeindruckende
Felsformationen, weite Ausblicke über die herbstlich gefärb-
ten Täler und zahlreiche Gelegenheiten, die Natur der Fränki-
schen Schweiz in vollen Zügen zu genießen. Aber auch interes-
sante Fakten zur Region wurden geteilt, zum Beispiel die Ge-
schichte von Johann Georg Lahner, dem Erfinder der Wiener
Würstchen. Für kulinarische Stärkung sorgten Einkehren
entlang des Weges. Übernachtet wurde in familiengeführten
(Brauerei-) Gasthöfen, die die Gaumen mit fränkischen Spezi-
alitäten verwöhnten – ganz im Sinne der regionalen Gastfreund-
schaft.

Auch wenn sich die Sonne nur selten zeigte, war die Stimmung
hervorragend. Die Teilnehmenden erlebten vier abwechslungs-
reiche Tage, entdeckten neue Wege und lernten viele interes-
sante Menschen kennen.

Organisiert wurde die Tour vom Tourismusbüro der Stadt Eber-
mannstadt in enger Zusammenarbeit mit „FränkyTours“ aus
Fürth. Idee war es, dass in den Alpen so beliebte Format der
Hüttentouren in die Fränkische zu holen und von Ort zu Ort,
von Unterkunft zu Unterkunft zu wandern.

Das Fazit aller Beteiligten: ein rundum gelungenes Wander-
wochenende und ein Format, das im nächsten Jahr unbedingt
eine Wiederholung finden soll.

VON OBEN ALLES IM BLICK:
DROHNE FÜR EBERMANNSTADT

Die Stadt Ebermannstadt bedankt sich herzlich bei der ALITUS
Capital Partners GmbH, einem inhabergeführten mittelständi-
schen Investment- und Assetmanager mit Sitz in Erlangen, für
die großzügige Spende einer hochmodernen Drohne.
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Die Stadt wird die Drohne künftig vor allem einsetzen, um Bau-
projekte aus der Luft zu dokumentieren.

Die dabei entstehenden Foto- und Videoaufnahmen sollen nicht
nur eine wertvolle Unterstützung für die interne Projekt-
begleitung sein, sondern auch der anschaulichen Öffentlich-
keitsarbeit dienen.

„Die Drohne eröffnet uns ganz neue Perspektiven auf die Ent-
wicklung unserer Stadt. Sie wird helfen, Fortschritte sichtbar
zu machen und Bürgerinnen und Bürger transparent zu infor-
mieren“, betont Geschäftsstellenleiter Andreas Kirchner. „Wir
danken der ALITUS Capital Partners GmbH sehr für dieses
Engagement.“

Die ALITUS Capital Partners GmbH ist im Bereich Investment-
und Assetmanagement tätig und damit thematisch eng mit
den Einsatzgebieten der Drohne verbunden.

Zudem ist Geschäftsführer Manfred Kronas selbst gebürtiger
Ebermannstädter, was die Verbundenheit mit der Kommune
noch unterstreicht.

Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit zur positi-
ven Stadtentwicklung beigetragen – unter anderem durch das
erfolgreich realisierte Wohnbauprojekt „Stadtgärten Eber-
mannstadt“, das neue Lebensräume für zahlreiche Familien
geschaffen hat.

„Ebermannstadt ist nicht nur Unternehmensstandort, sondern
auch Heimat. Es ist uns eine Freude, die Stadt in ihrer Arbeit zu
unterstützen“, sagt Geschäftsführer Manfred Kronas.

Mit der neuen Drohne blickt die Stadt Ebermannstadt wort-
wörtlich aus einer neuen Perspektive in die Zukunft – und freut
sich, ihre Bau- und Infrastrukturprojekte künftig noch anschau-
licher begleiten und präsentieren zu können.

SPATENSTICH KINDERHAUS
„WIESENT-GARTEN“

Am 09.10.2025 um 14:00 Uhr fand nach der Bauplanung der
Spatenstich für den Neubau des Kinderhauses „Wiesent-Gar-
ten“ in Ebermannstadt statt.

Neben der Kindertagesstätte mit 24 Krippen- und 55
Kindergartenplätzen, soll auch ein Pflegeheim, eine Wohn-
gemeinschaft für Menschen mit Behinderung, Wohnungen
und Raum für Gastronomie entstehen. Auch zur Aus-
bildungsstätte und attraktivem Arbeitsplatz solle das geplan-
te Quartier werden.

Ebermannstadts 1. Bürgermeisterin, Frau Christiane Meyer,
lobte in ihrer Begrüßungsrede die Zusammenarbeit aller Be-
teiligten und insbesondere das Engagement des Bauherren
Johannes Blank. Dieser habe von Anfang an ein sinnstiftendes
Projekt, das Ebermannstadt wirklich benötige, verfolgt und ei-
nen qualitätvollen Bebauungsplan erstellt.

Für Ebermannstadt stehe Bildung an oberster Stelle, was auch
die letztjährige Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel
„Bildungskommune im Landkreis Forchheim“ zeige. Man habe
diese Anerkennung erhalten, da Bildungsangebote bei der
Gemeindeentwicklung und beim Infrastrukturausbau höchste
Priorität hätten.

Bildung sei für die nachhaltige Entwicklung von Ebermannstadt
und seiner Ortsteile essenziell. Bildung fördere zudem das wirt-
schaftliche Wachstum, die soziale Teilhabe und die demokrati-
sche Kultur. All dies wird künftig an einem nachhaltig gebau-
ten, ökologisch, ökonomisch und soziokulturell durchdachten
Ort stattfinden.

„Dieses Quartier macht Hoffnung auf die Zukunft“, so die Frau
Christiane Meyer weiter.

Der Bauherr erwiderte, dass sich das Projekt für die Ebermann-
städterinnern und Ebermannstädter anfühlen solle, als wäre
es schon immer da gewesen. Bei der Planung habe man an
eine maximale Lebensqualität gedacht. Dies sei nur möglich
gewesen durch die tatkräftige Unterstützung der Mitwirken-
den und Planungsbeteiligten.

Landrat Dr. Ulm fragte: „Was kann einer Stadt besseres pas-
sieren?“. Er bewundere das Engagement für dieses wichtige
Projekt. Der Landrat habe Respekt für den Bauherrn und dafür,
dass man sich für seine Heimatstadt so einsetze. Durch dieses
Quartier würden gleich drei wichtige Themen für den
Gesellschaftsgrundbedarf abgedeckt: Wohnungen, Kinder-
betreuung und Pflege. Herr Dr. Ulm sehe hierin ein gelingen-
des Projekt, welches Familien künftig entlaste.

Planmäßig soll die Eröffnung des Kindergartens im September
2027 erfolgen.

v.r.n.l.: Herr Tobias Haller (Oberbauleiter GS Schenk), Herr Matthias
Deilke (sds Architekten Erlangen), Herr Johannes Blank (Bauherr),
Frau Christiane Meyer (1. Bürgermeisterin Ebermannstadt), Herr
Andreas Kirchner (Geschäftsstellenleiter Stadt Ebermannstadt) und
Herr Dr. Hermann Ulm (Landrat Forchheim).
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HEIMATMUSEUM

Bahnhofstraße 5, Ebermannstadt,
1.OG des Bürgerhauses, Hintereingang

Öffnungszeiten:
Anfang März bis Ende Oktober, Karfreitag geschlossen
Mittwoch, 15-17 Uhr, Sonn- und Feiertage, 14-17 Uhr
Gruppen jederzeit nach Vereinbarung

Kontakt: Dagmar Brütting:
+49 9194/ 506-99 (Di 9-11 Uhr),
heimatmuseum@ebermannstadt.de
Website: https://www.ebermannstadt.de/bildung-kultur/
heimatmuseum/

Diese Zeit werden wir nutzen, um uns auf die Eröffnung unse-
rer neuen Sonderausstellung 2026 über den Bildhauer
G. Friedrich Theiler zu konzentrieren. Werke des Ebermann-
städters sind bereits in unserer Dauerausstellung zu finden.

STADTBÜCHEREI ST. NIKOLAUS EBERMANNSTADT

Kirchenplatz 1, Ebermannstadt

Öffnungszeiten: Di. 10.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr,
Do. 15.00-18.00 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,
Herbstzauber in der Stadtbücherei St. Nikolaus....

Die Tage werden kürzer und draußen wird es kühler – die beste
Zeit, um es sich zu Hause mit einer Tasse Kaffee oder Tee und
einem richtig guten Buch gemütlich zu machen. Letzteres be-
kommen Sie in der Stadtbücherei St. Nikolaus, denn es gibt
wieder viel zu entdecken. Egal, ob man Spannung sucht, in
vergangene Zeiten eintauchen möchte oder nach einem lan-
gen Arbeitstag einfach in einer schönen Liebesgeschichte
schwelgen möchte – es ist für jeden der passende Roman dabei.

Außerdem gibt es passend zur Herbstsaison die entsprechen-
den Sachbücher, zum Beispiel zu den Themen Herbstküche,
Basteln und Dekorieren im Herbst und Sankt Martin.

Und natürlich denken wir auch wieder besonders gerne an
unsere kleinen und jungen Bücherwürmer und stellen viele
neue Geschichten und Romane zur Ausleihe bereit.

Und hier ein Veranstaltungshinweis: Anlässlich des Bundes-
weiten Vorlesetages lesen wir am Donnerstag, den 20.11.2025,
um 15.30 Uhr in der Bücherei Geschichten für Kinder vor. Die
Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren und dauert
ca. 45 Minuten. Kommt gerne vorbei, wir freuen uns auf euch!

In den Herbstferien ist die Bücherei geöffnet.

Schaut auch gerne auf die Instagram- und Facebook-Seite der
Stadt Ebermannstadt – dort gibt es immer Mitte des Monats
einen Lesetipp aus der Bücherei.

Wir haben diverse Fundsachen gefunden und freuen uns, wenn
die Besitzer die Sachen zeitnah in der Bücherei abholen.

Das Team der Stadtbücherei Ebermannstadt freut sich auf
Ihren und Euren Besuch, auch neue Leser sind herzlich
willkommen!

MARKTPLATZ – ZUSÄTZLICHE PARKMÖGLICHKEITEN
VON DEZEMBER 2024 BIS FEBRUAR 2025

Wie in den vergangenen Jahren wird der Marktplatz ab dem
08. Dezember 2025 bis zum 28. Februar 2026 mit acht zusätz-
lichen temporären Parkplätzen ausgestattet. Diese „Winter-
lösung“ soll sowohl Kundinnen und Kunden als auch Anwohne-
rinnen und Anwohnern eine zusätzliche Möglichkeit bieten di-
rekt in der Altstadt zu parken.

FREIWILLIGE FEUERWEHR EBERMANNSTADT E.V.

Webseite: www.feuerwehr-ebermannstadt.de
www.facebook.com/FlorianEbermannstadt

JugendfeuerwehrJugendfeuerwehrJugendfeuerwehrJugendfeuerwehrJugendfeuerwehr

Kontakt u. Info: Philipp Baum, Calvin Maliglowka, Jugendwarte
E-Mail: jugend@feuerwehr-ebermannstadt.de

Termine:
13.11.: 18.30 Uhr Übung Türöffnung
16.11.: 09.45 Uhr Volkstrauertag (Treffpunkt in Uniform am

Marktplatz)
27.11.: 18.30 Uhr Übung Brennen und Löschen

Kinderfeuerwehr (die Löschmäuse)Kinderfeuerwehr (die Löschmäuse)Kinderfeuerwehr (die Löschmäuse)Kinderfeuerwehr (die Löschmäuse)Kinderfeuerwehr (die Löschmäuse)

Kontakt und Info: Anastasia Geck u. Dominik Modsching
E-Mail: kinder@feuerwehr-ebermannstadt.de

Termine:
15.11.:  ab 17.00 Uhr Übernachtung im Ffw-Haus
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FeuerwehrvereinFeuerwehrvereinFeuerwehrvereinFeuerwehrvereinFeuerwehrverein

Kontakt und Info: Benjamin Steinlein, 1. Vorsitzender
E-Mail: vorstand@feuerwehr-ebermannstadt.de

Termine:
16.11.:  9.45 Uhr  Volkstrauertag (Treffpunkt in Uniform am

       Marktplatz)
13.12.: 18.00 Uhr Weihnachtsfeier
30.12.: 18.30 Uhr Dienst- und Jahreshauptversammlung

Einladung zur Weihnachtsfeier 2025

Liebe Kameradinnen und Kameraden, der Herbst macht sich
bereits bemerkbar und mit Ihm die Vorbereitungen für die
Weihnachtszeit. Auch die große Familie der Feuerwehr Eber-
mannstadt möchte dieses Fest mit allen ihren Vereins-
mitgliedern, deren Familien und Partnern feiern, deshalb la-
den wir Euch alle herzlich ein.

Ort: Aula der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt
Zeit: Samstag, den 13.12.2025 um 18 Uhr

Um die Planung zu erleichtern, bitten wir Euch um Anmeldung
bis spätestens 02.12.2025 per Mail (vorstand@feuerwehr-
ebermannstadt.de) oder schriftlich (Briefkasten Feuerwehr-
haus) mit Auswahl des Essens. Es gibt Schnitzel mit Kartoffel-
salat, Entenbrust mit Kloß und Blaukraut oder Gemüselasange.
Für die Kinder bis 10 Jahre, sowie allen Mitgliedern der Kinder-
feuerwehr, gibt es wieder eine kleine Überraschung. Dafür
werden die Namen und das Alter der Kinder benötigt. Bei der
Anmeldung bitte Name, Vorname, Teilnehmeranzahl, Na-
men und Alter der Kinder und Essensauswahl angeben!

Kameradschaftliche Grüße  Eure Vorstandschaft

WICHTIGE INFORMATION FÜR ALLE WALDEIGENTÜMER

Verkehrssicherungspflicht für Waldeigentümer

Aufgrund der Vorkommnisse der letzten Monate hier wichtige
Informationen für Waldeigentümer.

Bei Waldbäumen an öffentlich gewidmeten Str./Wegen besteht
eine Verkehrs- sicherungspflicht nach §823 BGB, somit eine
Kontroll- und Gefahrenabwendungspflicht des Waldbesitzers.
Das gleiche gilt bei waldrandnaher Bebauung.

Es gibt eine typische Waldgefahr (Gefahren aus der natürli-
chen Beschaffenheit oder Bewirtschaftung des Waldes, z.B.
Totholz, herabfallende Äste, Unebenheiten auf Waldwegen).
Diese sind von Waldbesuchern allgemein erkennbar: keine
Verkehrssicherungspflicht.

Weiterhin gibt es Atypische Waldgefahren. Dabei handelt es
sich um Gefahren, die durch menschliche Einwirkung oder un-
terlassene Sicherungsmaßnahmen entstehen, z.B. unge-
sichterte Holzlager, Treppen, Bänke, Tische, Waldsofas, Sport-
einrichtungen, defekte bauliche Anlagen. Für solche Gefahren
besteht eine aktive Verkehrssicherungspflicht des Wald-
eigentümers.

Handlungsempfehlungen für Waldbesitzer: Die Betriebs-
haftpflichtversicherung sollte auf Aktualität überprüft werden.
Schriftliche Dokumentation (Protokoll) der Kontrolle für die
Haftungsvermeidung (jährlich, empfohlene Aufbewahrungs-
dauer: 5 Jahre).

Weitere Informationen unter folgenden Link:
https://www.aelf-tw.bayern.de/forstwirtschaft/
waldbesitzer/281278/index.php

gez. Jagdvorstände, Ortsobmänner vom Stadtgebiet
Ebermannstadt

FREIWILLIGE FEUERWEHR ESCHLIPP

Am Samstag, den 15. November 2025 findet um 19:00 Uhr im
Gasthaus Zimmermann die Dienst- und Jahreshaupt-
versammlung statt.

Dienstversammlung

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch die Bürgermeisterin
2. Bericht des Kommandanten
3. Grußworte
4. Wünsche und Anträge

Hierzu werden alle Feuerwehrdienstleistenden eingeladen.
gez. Christiane Meyer, Bürgermeisterin

Jahreshauptversammlung

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge

Hierzu ergeht an alle aktiven und passiven Mitglieder und un-
sere Ehrenmitglieder herzliche Einladung.

gez. Claudius Haber, 1. Vorsitzender

INFORMATION UND VERHALTENSEMPFEHLUNGEN
BEI RATTEN IM STADTGEBIET

In letzter Zeit erhält die Verwaltung gehäuft Meldungen über
Rattensichtungen.

Nach dem Motto „Besser vorbeugen als bekämpfen“ bitten wir
Sie nachfolgende Verhaltensregeln zu beachten und einzu-
halten:

Nahrungsangebot reduzieren

• Keine Speisereste in die Toilette; über die Kanalisation kön-
nen Ratten angelockt werden

• Keine Essensreste offen in den Hausmüll; Müllbehälter
schließen

• Keine Speisereste zum Kompostieren
• Beachten Sie das Fütterungsverbot wildlebender Tiere; von

der Fütterung profitieren auch Ratten
• Keine Abfälle in Grünanlagen liegen lassen

Keinen Unterschlupf bieten

• Sträucher, Hecken, Büsche, Bodendecker, Kletterpflanzen
im Garten kurzhalten bzw. auslichten

• Offene Stellen am Gebäude verschließen bzw. geschlossen
halten (z. B. Öffnungen mit engmaschigen Gittern o. Ä. ver-
sehen, damit Ratten nicht ins Gebäude kommen). Ratten
können auch über Schächte, Fall- und Abwasserrohre in
Häuser gelangen

Darüber hinaus werden Ratten von der Gemeinde präven-
tiv bekämpft, dies kann i. d. R. jedoch nur in dem Kanal
selbst durchgeführt werden.

Die Stadt Ebermannstadt bittet die Bürgerinnen und Bürger,
die oben genannten Hinweise und Tipps zu beachten und mit-
zuhelfen, dem Rattenbestand entgegen zu wirken.
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SATZUNG ÜBER DIE ANZAHL, DIE ABLÖSE UND
DIE GESTALTUNG VON STELLPLÄTZEN
(STELLPLATZSATZUNG – STS)

     vom 21. Oktober 2025

Die Stadt Ebermannstadt erlässt auf Grund des Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796
ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayer-
ischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert
durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S.
254) folgende Satzung:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Satzung gilt für das gesamte Stadtgebiet einschließlich
aller Ortsteile. Die Satzung gilt nicht für das Sanierungs-
gebiet „Altstadt“ (Anlage 1: räumliche Abgrenzung).

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebau-
lichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung ab-
weichen, haben Vorrang.

§ 2

Anwendungsbereich

Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO der
Stadt Ebermannstadt. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohn-
zwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

§ 3

Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- und Ab-
fahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stell-
plätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung
von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlich Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der
Anlage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Gara-
gen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30.
November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei
baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten ent-
halten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach
den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine
Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grund-
sätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren
Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten er-
folgt die Rundung erst nach Addition der jede Nutzungseinheit
und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätzen.

§ 4

Ermäßigung der Zahl der notwendigen
Stellplätze

(1) Für Gebäude mit Wohnungen im Geltungsbereich der Stadt
Ebermannstadt (vgl. § 1 Abs. 1) sind abweichend von der Gara-
gen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) für Wohnungen 1,5
Stellplätze und für Wohnungen unter 70 m² Wohnfläche 1 Stell-
platz je Wohneinheit erforderlich.

(2) Im Übrigen gilt § 3 Abs. 2 dieser Satzung.

§ 5

Herstellung und Ablöse der
Stellplätze

(1) Die nach § 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind
auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Her-
stellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in
der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für die-
sen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichts-
behörde rechtlich zu sichern.

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder
Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden,
wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidung der Benut-
zung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswir-
kungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(3) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch
Übernahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber der Ge-
meinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entscheidung
über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermes-
sen der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Ab-
schluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die
Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des
Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können.

(4) Der Ablösungsbetrag beträgt je Stellplatz 5.000 Euro. Die
Einzelheiten über die Ablösung sind im Ablösungsvertrag ge-
regelt. Je nach Anzahl der abzulösenden Stellplätze wird
grundstücksbezogen folgende Regelung getroffen:

• 1. bis 3. Stellplatz je Stellplatz den vollen Ablösebetrag

• 3. bis 6. Stellplatz je Stellplatz 75% des Ablösebetrages

• ab dem 7. Stellplatz 50% des Ablösebetrages

 (3) Der Ablösungsvertrag ist vor Erteilung der Baugenehmi-
gung abzuschließen. Ist die Erteilung einer Baugenehmigung
nicht erforderlich, so ist der Vertrag spätestens einen Monat
vor Baubeginn abzuschließen.

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nut-
zungen ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsab-
lauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr
durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem ge-
eigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwi-
ckeln.
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§ 6

Anforderung an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderun-
gen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen
sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. No-
vember 1993 in ihrer jeweiligen gültigen Fassung.

(2) Für Stellplätze ist eine ausreichende Bepflanzung der Zu-
fahrten und der Stellflächen vorzusehen. Die Flächen sind
möglichst unversiegelt oder mit wassergebundener Decke und
breitflächiger Versickerung (z. B. Rasengittersteine, Schotter-,
Pflasterrasen) anzulegen. Stellplätze sind durch Bepflanzungen
abzuschirmen. Stellplatzanlagen mit mehr als 10 Stellplätzen
sind durch Bäume und Sträucher zu gliedern; dabei ist für je 10
Stellplätze mindestens ein standortgerechter Baum zu pflan-
zen, dessen Baumscheibe mindestens der Fläche eines Stell-
platzes entspricht. Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichen-
der Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung
herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.

§ 7

Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abwei-
chungen zugelassen werden.

§ 8

Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann gemäß Art. 79 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 BayBO belegt werden, wer

- Stellplätze entgegen § 2 dieser Satzung nicht oder

- entgegen den Geboten und Verboten des § 4 errichtet.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Ebermannstadt, 21. Oktober 2025

Stadt Ebermannstadt

Christiane Meyer
Erste Bürgermeisterin

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses des Stadtrates
Ebermannstadt vom 20.10.2025.
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SPRECHSTUNDEN DES BÜRGERMEISTERS

Die Sprechstunden des Bürgermeisters finden im Rathaus
Unterleinleiter

jeden Dienstag von 18 – 20 Uhr und
jeden Freitag von    17 – 18 Uhr statt

SITZUNGSDIENST

Die nächste Gemeinderatssitzung in Unterleinleiter findet statt
am:

• Donnerstag, 13.11.2025, 19:30 Uhr im Rathaus Unterlein-
leiter

Wir bitten, Baupläne mindestens 3 Wochen vor einer
Gemeinderatssitzung im Landratsamt Forchheim (Dienst-
stelle Ebermannstadt) einzureichen, da nur so eine recht-
zeitige Behandlung gewährleistet werden kann.

Informationen zum Beginn und zur Tagesordnung finden Sie
auf www.unterleinleiter.de

AN ALLE SENIORINNEN UND SENIOREN
VON UNTERLEINLEITER UND DÜRRBRUNN

Die Seniorinnen und Senioren in Unterleinleiter und Dürrbrunn
treffen sich vierzehntägig zum Seniorennachmittag im
Bahnhofshäuschen Unterleinleiter am 03.11. und
17.11.2025 um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen und anschlie-
ßendem Spielenachmittag.

Alle Seniorinnen und Senioren sind recht herzlich eingeladen,
daran teilzunehmen. Es werden immer wieder neue Mitspieler
bzw. Gesprächspartner gesucht.

Ihre Ingeborg Krämer (Seniorenbeauftragte)

BESCHLÜSSE DER 61. SITZUNG DES GEMEINDERATES
UNTERLEINLEITER VOM 16.10.2025

Neuerlass einer Satzung über die Anzahl, die Ablöse und
die Gestaltung von Stellplätzen (Stellplatzsatzung – StS)

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Unterleinleiter
beschließt auf Grundlage des Art. 23 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern und des Art. 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) den Neuerlass der vorlie-
genden Satzung über die Anzahl und die Ablöse von
Stellplätzen.

Kommunale Wärmeplanung: Abschluss einer Zweck-
vereinbarung über die kommunale Wärmeplanung im
Konvoi

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Unterleinleiter
stimmt dem Abschluss der Zweckvereinbarung zur gemeinsa-
men kommunalen Wärmeplanung im Konvoi zwischen den
Kommunen Ebermannstadt, Unterleinleiter und Wiesenttal zu.
Der Bürgermeister unterzeichnet und schließt die Zweck-
vereinbarung in der vorgelegten Fassung ab. Als Leitkommune
des Konvois wird die Kommune Ebermannstadt bestimmt. Die
Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung der gemeinsamen
Wärmeplanung in enger Abstimmung mit den Partner-
kommunen voranzutreiben. Die entstehenden Kosten für die
Wärmeplanung – nach Abzug der Kostenausgleichszahlungen
– werden gemeinsam getragen und unter den Beteiligten ent-
sprechend der Einwohnerzahl (Stichtag: 31.12.2023) aufgeteilt.

Kommunalwahl 2026 - Bestellung Gemeindewahlleiter
(+ Stellvertreter)

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, Herrn Simon Dorsch
zum Gemeindewahleiter und Frau Julia Schüpferling als stell-
vertretende Gemeindewahlleiterin für die Gemeindewahlen am
8. März 2026 zu berufen.

Stellungnahme im Zuge des Genehmigungsverfahren nach
§ 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von 4
Windenergieanlagen (Lange Meile Nord) - Markt
Eggolsheim

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Unterleinleiter
nimmt den Antrag nach § 4 BImSchG zur Errichtung und zum
Betrieb von 4 Windenergieanlagen (WEA) des Typs ENERCON
E-175 EP5 E2/7 MW auf dem Gebiet „Lange Meile Nord“ des
Marktes Eggolsheim zur Kenntnis.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 13 BImSchG i. V. m. §
36 BauGB wird für die WEA 4N nicht erteilt, da durch die ge-
plante Errichtung der WEA 4N die Zuwegung zu angrenzenden
bzw. nahegelegenen Grundstücken der Gemeinde Unterlein-
leiter (Gemarkung Dürrbrunn, Gemarkung Unterleinleiter)
möglicherweise dauerhaft bzw. unzumutbar eingeschränkt
oder verhindert würde.

Eine planerische Unschärfe bezüglich des ausgewiesenen Vor-
ranggebietes liegt nicht vor.

Die Gemeinde Unterleinleiter sieht hierin eine erhebliche Be-
einträchtigung der Erschließung sowie der Nutzbarkeit der
betroffenen Grundstücke und verweigert daher das Einver-
nehmen.

Im Zuge des Immissionsschutzrechtlichen Verfahrens wird
bezüglich des angrenzenden Feld- und Waldweges (Fl. Nr. 1590
Gem. Drügendorf) sowie der Biotop kartierten Flächen um eine
vertiefte Prüfung und Beurteilung durch die Genehmigungs-
behörde gebeten.

Die Gemeinde behält sich rechtliche Schritte vor.

Stellungnahme im Zuge des Genehmigungsverfahren nach
§ 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von 4
Windenergieanlagen (Lange Meile Süd) - Stadt Ebermann-
stadt

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Unterleinleiter
nimmt den Antrag nach § 4 BImSchG zur Errichtung und zum
Betrieb von 4 Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-175
EP5 E2/7 MW auf dem Gebiet Lange Meile Süd der Stadt Eber-
mannstadt zur Kenntnis.

Bauantrag, Fl. Nr. 1587/6 Gem. Unterleinleiter, Neubau ei-
nes Einfamilienhauses mit Carport

Beschluss: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bauantrag
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport auf dem
Grundstück Fl. Nr. 1587/6, Gem. Unterleinleiter und erteilt sein
gemeindliches Einvernehmen gem. § 36 BauGB.

Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird gem. § 31
Abs. 2 BauGB eine Befreiung hinsichtlich der Baugrenze, Dach-
neigung und der Bauweise erteilt.

Beantragung einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaub-
nis für Niederschlagswasser - Beauftragung des Ingenieur-
büros Weyrauther mit der Erstellung/Überarbeitung der
Antrags- und Planunterlagen

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Unterleinleiter
beschließt, die Weyrauther Ingenieurgesellschaft mbH mit der
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Erstellung der Unterlagen zur Beantragung einer beschränkten
wasserrechtlichen Erlaubnis für 11 Regenwassereinleitungs-
stellen zu beauftragen und ermächtigt den 1. Bürgermeister die
vorliegende Vereinbarung vom 03.04.2025 zu unterzeichnen.

ÜBERPRÜFUNG DER FEUERLÖSCHER

Am Freitag, den 21.11.2025 wird durch die Firma Dusold eine
Überprüfung der Feuerlöscher angeboten. Beginn ist 18:00 Uhr
bei der Familie Schimann in Dürrbrunn, Bergweg 1.

Falls Bedarf besteht, können auch Feuerlöscher und Rauch-
melder erworben werden.

Bitte melden Sie sich bei Dominik Schick, Tel. 0175 9855200.

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG UNTERLEINLEITER

Die Gemeinde Unterleinleiter vergibt regelmäßig den Auftrag
an unabhängige Labore, Trinkwasseruntersuchungen durch-
zuführen, um zu gewährleisten, dass sich aus dem menschli-
chen Gebrauch keine Nachteile für die Gesundheit ergeben.
Die letzte Probe wurde am 10.09.2025 in Unterleinleiter ent-
nommen. Es wurden sämtliche Grenzwerte der Trinkwasser-
verordnung eingehalten.

Nähere Infos und die ausführlichen Prüfberichte finden Sie
unter: www.unterleinleiter.de in der Rubrik Leben & Wohnen
=> Rathaus & Buergerservice => Trinkwasser

NEUES MOBILIAR FÜR DEN SENIORENTREFF DANK
REGIONALBUDGET 2025

Ich freue mich sehr, dass im Rahmen einer Förderung aus dem
Regionalbudget 2025 der ILE Fränkische Schweiz AKTIV
insgesamt 40 neue Stühle und 10 neue Tische für unseren
Seniorentreff angeschafft werden konnten. Diese Investition
trägt maßgeblich dazu bei, die Aufenthaltsqualität für unsere
Seniorinnen und Senioren weiter zu verbessern und den Treff-
punkt noch einladender und komfortabler zu gestalten.

Ein herzliches Dankeschön gilt Frau Brauer, der engagierten
ILE-Managerin, Frau Krämer, unserer tatkräftigen Senioren-
beauftragten, sowie Herrn Dorsch von der Verwaltung, der als
Projektleiter mit viel Einsatz an der Umsetzung beteiligt war.
Ebenso danke ich dem Gemeinderat und dem Bauhof, der
dieses Vorhaben mitgetragen und unterstützt hat. Ohne das
Zusammenspiel all dieser Beteiligten wäre die Realisierung
des Projekts nicht möglich gewesen.

Ich hoffe sehr, dass der Seniorentreff auch künftig ein lebendi-
ger Ort der Begegnung bleibt – ein Raum, in dem Gemein-
schaft gelebt, Erfahrungen geteilt und neue Freundschaften
geknüpft werden. Möge er weiterhin mit so viel Freude, Inter-
esse und Engagement genutzt werden wie bisher.

Herzlichst Alwin Gebhardt, 1. Bürgermeister

AUFRUF ZUM VOLKSTRAUERTAG

Am Sonntag, den 16. November 2025 findet am Ehrenmal im
Friedhof eine Gedenkfeier zu Ehren unserer Gefallenen und
Vermissten beider Weltkriege, der Opfer von Terror und Ge-
walt und derer, die bei der Heimatvertreibung den Tod fanden,
statt. Wir treffen uns zum gemeinschaftlichen Abmarsch am
Dorfplatz um 10:00 Uhr, damit auch die Kirchenbesucher ohne
Zeitverlust teilnehmen können. Die Gedenkfeier am Ehrenmal
wird also gegen 10:15 Uhr beginnen.

Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sowie Vereine und
Verbände sind dazu herzlich eingeladen.

VERANSTALTUNGSKALENDER

Um Terminüberschneidungen bei Veranstaltungen weitestge-
hend zu vermeiden, soll für den Gemeindebereich wieder ein
Veranstaltungskalender erstellt werden.

Hinsichtlich der Abstimmung der einzelnen Termine findet am
Dienstag, den 04. November 2025 um 20:00 Uhr im Rathaus
eine Besprechung statt.

Alle Vereinsvorstände, Vertreter der Kirchengemeinden, und
Vertreter von sonstigen Institutionen, die im kommenden Jahr
Veranstaltungen planen, sind dazu herzlich eingeladen.

Es wäre schön, wenn wir alle Termine aufnehmen könnten.

Alwin Gebhardt, 1. Bürgermeister

BRENNHOLZ FÜR SELBSTERWERBER

Die Gemeinde Unterleinleiter kann auch heuer wieder Holzt-
eile (Schwachholz) vergeben. Interessenten können sich bis
zum 30. November 2025 bei der Gemeinde (Bauhofleiter Kurt
Müller, Tel. 0170 7841932) melden, damit der Gesamtbedarf
ermittelt werden kann. Aus rechtlichen Gründen können Holzt-
eile nur noch an Personen vergeben werden, die eine Teilnah-
me an einem Motorsägelehrgang nachweisen können.

3. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR NEUFASSUNG
DER BEITRAGS- UND GEBÜHRENSATZUNG
ZUR ENTWÄSSERUNGSSATZUNG (BGS-EWS)
DER GEMEINDE UNTERLEINLEITER
VOM 16.01.2013

Die Gemeinde Unterleinleiter erlässt aufgrund von Art. 5, 8
und 9 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April  1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-
I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S.
385) folgende Änderungssatzung:

Art. 1

§ 9 (Gebührenerhebung) erhält folgenden Wortlaut:

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungs-
einrichtung Grundgebühren und Einleitungsgebühren.
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Art. 2

§ 9a (Grundgebühr) neu:

(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der
verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf ei-
nem Grundstück nicht nur vorübergehende mehrere Wasser-
anschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des
Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet.
Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurch-
fluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasser-
entnahme messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Dauerdurchfluss (Q3)

bis   4 m³/h 120,00 € ( Jahr)
bis 10 m³/h 300,00 € ( Jahr)
über 10 m³/h 480,00 € ( Jahr)

Art. 3

§ 10 Abs. 1 (Einleitungsgebühr) erhält folgenden Wortlaut:

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der
Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,81 € je m³
Abwasser.

Art. 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Unterleinleiter, den 12.09.2025
gez. Alwin Gebhardt, Erster Bürgermeister

Genehmigungsfrei nach Art. 2 Abs. 3 KAG
Beschluss Gemeinderat vom 11.09.2025

4. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR NEUFASSUNG
DER BEITRAGS- UND GEBÜHRENSATZUNG
ZUR WASSERABGABESATZUNG (BGS – WAS)
DER GEMEINDE UNTERLEINLEITER
VOM 10.07.2013

Die Gemeinde Unterleinleiter erlässt aufgrund von Art. 5, 8
und 9 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-
I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S.
385) folgende Änderungssatzung:

Art. 1

§ 9a (Grundgebühr) erhält folgenden Wortlaut:

(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der
verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf ei-
nem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasser-
anschlüsse, wird die Grundgebühr nach der Summe des Dauer-
durchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit
Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss
geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme
messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Dauerdurchfluss (Q3)

bis   4 m³/h 120,00 €/Jahr
bis 10 m³/h 300,00 €/Jahr
über 10 m³/h 480,00 €/Jahr.

Art. 2

§ 10 (Verbrauchsgebühr) erhält folgenden Wortlaut:

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze nach der Menge des aus der
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers be-
rechnet. Die Gebühr beträgt 3,43 € pro Kubikmeter entnom-
menen Wassers.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler
ermittelt. Er ist von der Gemeinde zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht
ermöglicht wird oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Was-
serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher
Wasserzähler verwendet, beträgt die Gebühr 3,43 € pro Kubik-
meter entnommenen Wassers.

Art. 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Unterleinleiter, den 12.09.2025
gez. Alwin Gebhardt, Erster Bürgermeister

Genehmigungsfrei nach Art. 2 Abs. 3 KAG
Beschluss Gemeinderat vom 11.09.2025

SATZUNG ÜBER DIE ANZAHL, DIE ABLÖSE UND
DIE GESTALTUNG VON STELLPLÄTZEN
(STELLPLATZSATZUNG – STS)

      vom 20. Oktober 2025

Die Gemeinde Unterleinleiter erlässt auf Grund des Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796
ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember
2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§
4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) folgende
Satzung:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO der
Gemeinde Unterleinleiter. Ausgenommen sind, wenn sie zu
Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungs-
änderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halb-
satz BayBO.

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebau-
lichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung ab-
weichen, haben Vorrang.

§ 2

Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- und Ab-
fahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stell-
plätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung
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von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlich Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der
Anlage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Gara-
gen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30.
November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei
baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten ent-
halten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach
den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine
Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grund-
sätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren
Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten er-
folgt die Rundung erst nach Addition der jede Nutzungseinheit
und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätzen.

§ 3

Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach § 2 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind
auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Her-
stellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in
der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für die-
sen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichts-
behörde rechtlich zu sichern.

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder
Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden,
wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidung der Benut-
zung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswir-
kungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(3) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch
Übernahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber der Ge-
meinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entscheidung
über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermes-
sen der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Ab-
schluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die
Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des
Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können.

(4) Der Ablösungsbetrag beträgt je Stellplatz 5.000 Euro. Die
Einzelheiten über die Ablösung sind im Ablösungsvertrag ge-
regelt.

(5) Der Ablösungsvertrag ist vor Erteilung der Baugenehmi-
gung abzuschließen. Ist die Erteilung einer Baugenehmigung
nicht erforderlich, so ist der Vertrag spätestens einen Monat
vor Baubeginn abzuschließen.

(6) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nut-
zungen ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsab-
lauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr
durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem ge-
eigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzu-
wickeln.

§ 4

Anforderung an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderun-
gen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen
sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. No-
vember 1993 in ihrer jeweiligen gültigen Fassung.

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in
Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt
Art. 7 BayBO.

§ 5

Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abwei-
chungen zugelassen werden.

§ 6

Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann gemäß Art. 79 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 BayBO belegt werden, wer

- Stellplätze entgegen § 2 dieser Satzung nicht oder

- entgegen den Geboten und Verboten des § 4 errichtet.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Unterleinleiter, 20. Oktober 2025
Gemeinde Unterleinleiter

Alwin Gebhardt
Erster Bürgermeister

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses des Gemeinde-
rates Unterleinleiter vom 16.10.2025.

TERMINE DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, ENERGIE
UND KLIMA DES LANDKREISES FORCHHEIM

Beratung zur Existenzgründung, -sicherung- und nachfolge

In Kooperation mit dem Wirtschaftsexperten der Aktivsenioren
Bayern e. V.

Termin: Dienstag, 04.11.2025, ab 09:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Ort: Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3,
91301 Forchheim

Die Einzelberatungen (je 45 Minuten) sind kostenfrei. Vorheri-
ge Anmeldung erforderlich bei der Wirtschaftsförderung un-
ter Tel. 09191/83-1021 oder E-Mail an wifoe@lra-fo.de.

WiR – Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim
Smart Factory live erleben - Praxisbesuch bei Siemens Amberg
(Busexkursion ab Forchheim und Hallstadt)

Gewinnen Sie Live-Einblicke in die digitale Transformation.
Besuchen Sie mit uns das Visitorcenter THE IMPULSE sowie
das Elektronik- und Gerätewerk (EWA & GWA) von Siemens in
Amberg. Erleben Sie hautnah, wie Digitalisierung, Automati-
sierung und KI bereits heute Produktionsprozesse prägen –
und welche Chancen sich daraus für KMUs der Automobil-
branche ergeben.

Termin: Dienstag, 04. November 2025,
08.00 bis 16.30 Uhr

Ort: Siemens - THE IMPULSE Visitorcenter,
Heinrich-Hertz-Straße 1, 92224 Amberg

Anmeldung und weitere Informationen unter https://wir-
bafo.de/event/smart-factory
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Online-Vorträge zu verschiedenen Energiethemen im No-
vember 2025

• Donnerstag, 06.11.2025, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178G)
Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung (Heizung,
Fenster, Dämmung)

• Donnerstag, 13.11.2025, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178H) En-
ergetische Gebäudesanierung – Was, wann und wie?

• Donnerstag, 20.11.2025, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178i) Be-
sondere Heiztechniken – neue spezielle Heizsysteme

• Donnerstag, 27.11.2025, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178J)
Batteriespeicher und PV-Aufdachanlagen für Privathaushalte
– Was ist zu beachten?

Die Vorträge finden nur Online an den genannten Terminen
statt; die Teilnahme ist kostenfrei. Für die Teilnahme an den
Veranstaltungen ist eine rechtzeitige Anmeldung über
www.vhs-forchheim.de erforderlich, damit wir den Interes-
sierten die Zugangsdaten zum Online-Vortrag per E-Mail in der
Regel am Vortragstag zuschicken können. Alle Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich eingeladen, dieses Angebot zu nutzen, um
sich bequem von zu Hause online über Energiesysteme, aktu-
elle Techniken und Fördermöglichkeiten zu informieren. Weite-
re Informationen zu den Vorträgen finden Sie im Programm-
Flyer, der u.a. im Landratsamt, bei den Gemeinden, Sparkas-
sen, VR-Banken im Landkreis Forchheim ausliegt sowie unter:
www.Lra-fo.de/klima zu finden ist.

BAYERISCHER BAUERNVERBAND FORCHHEIM

Kontakt und Info: 09191 978680
E-Mail: Forchheim@BayerischerBauernVerband.de
Webseite: www.BayerischerBauernVerband.de

LandWirtschaftsForum Forchheim zum Thema Megatrends
– Strukturwandel – Ländlicher Raum

Termin: Mi. 05.11.2025 um 19:00 Uhr,
Ort: Hauptstelle Sparkasse Forchheim,

Klosterstraße 14, 91301 Forchheim

Hauptredner:Carl von Butler, Generalsekretär des Bayerischen
Bauernverbandes

Info und Anmeldung unter: https://ticketshop.pitmodule.de/
shop/spk-forchheim/participate/807204

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patienten-
verfügung, Testament – Themen für Jung und Alt

Niemand denkt gerne an Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder
den eigenen Tod. Dennoch ist es sinnvoll, rechtzeitig Vorsorge
zu treffen – sowohl für medizinische Entscheidungen im Ernst-
fall als auch für die eigene Vermögensnachfolge. Es gibt schö-
nere Themen – aber kaum Wichtigere, daher bietet das BBV
Bildungswerk Vorträge dazu an.

Termin: Fr. 14.11.2025 um 19:00 Uhr,

Ort: Gasthof Fränkische Schweiz, Pezoldstraße 20,
91327 Gößweinstein

Anmeldung und weitere Infos unter: https://www.bildung-
beratung-bayern.de/?tid=27028675. Teilnehmergebühr:
3,00 € p.P. wird vor Ort in bar eingesammelt

Schulungen Sachkundenachweis Pflanzenschutz 2025

• Fr.    31.10.25 17:00-21:00 Hirschaid
• Mo.  03.11.25 18:00-22:00 Online
• Fr.    21.11.25 17:00-21:00 Schlaifhausen
• Fr.    28.11.25 17:00-21:00 Online
• Do.  04.12.25 09:00-13:00 Online

Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend notwendig.
Anmeldeformulare gibt es in der BBV Geschäftsstelle oder
auf der BBV Homepage unter  https://www.bayerischerbau
ernverband.de/kreisverband/forchheim/fortbildung-
sachkunde-pflanzenschutz-37038

Veranstaltungen des BBV Bildungswerkes im Bezirk Ober-
franken sind grundsätzlich für jedermann zugänglich. Auch
Nichtlandwirte und Privatpersonen sind herzlich willkommen!
Alle Termine finden Sie auf unserer Homepage unter
www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/
forchheim

BBV Senioren aktiv - Seniorentreffen Forchheim
Nikolaustreffen Senioren Forchheim

Termin: am Fr. 05.12.2025, um 11:00/11:30 Uhr

Ort: im Gasthaus Schüpferling in Schlaifhausen
(Schlaifhausen 30, 91369 Wiesenthau –
Schlaifhausen)

Gemeinsames Mittagessen und gemütliches Beisammensein
bei Kaffee und Kuchen. Es ist keine Anmeldung nötig.  Wir freu-
en uns auf Ihr Kommen.  Ihre Seniorenbeauftragten Margarete
Alt und Barbara Otzmann.

WALDBESITZERVEREINIGUNG FRÄNKISCHE SCHWEIZ E. V.

Kontakt und Info: 09194 33463-70
Webseite: www.wbvfs.de

• 20. + 21. + 22.11.2025: Motorsägen B-Kurs für Fortgeschrittene
• 05.12. + 06.12.2025: Motorsägen Grundkurs Modul A

ÖKUMENISCHE NACHRICHTEN

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Kontakt und Info: Peter Herbert, 09194 328
E-Mail: pfarramt.unterleinleiter@elkb.de

Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul Unterleinleiter
Kontakt und Info: 09194 385
E-Mail: ssb.fraenkische-schweiz@erzbistum-bamberg.de,
Betreff: Unterleinleiter
Webseite: www.peter-und-paul-unterleinleiter.de

Ökumenische Nacht der Lichter

Am Sonntag, 16.11.2025 um 17.00 Uhr feiern wir in der ka-
tholischen Kirche in Unterleinleiter wieder eine Ökumeni-
sche Nacht der Lichter. Im Kerzenschein und in der Stille zur
Ruhe kommen, eine Stunde der Seele Nahrung geben durch
Lied und Gebet, dazu laden wir herzlich ein.

Die Musikgruppe CREDO wird diesen Abend musikalisch
gestalten.

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE
ST. PETER UND PAUL UNTERLEINLEITER

Kontakt und Info: 09194 385
E-Mail: ssb.fraenkische-schweiz@erzbistum-bamberg.de,
Betreff: Unterleinleiter
Webseite: www.peter-und-paul-unterleinleiter.de
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Gottesdienste vom 01.11.2025 bis 30.11.2025:

Unterleinleiter Pfarrkirche: Sa., 01.11.2025: 08:30 Uhr EF;
So., 02.11.2025: 08:30 Uhr EF; Do., 06.11.2025: 18:30 Uhr EF;
So., 09.11.2025: 10:00 Uhr WGF; So., 16.11.2025: 08:30 Uhr EF;
So., 16.11.2025: 17:00 Uhr Ökum. Nacht d. Lichter; Do.,
20.11.2025: 18:30 Uhr EF; Sa., 22.11.2025: 18:00 Uhr VAM; Sa.,
29.11.2025: 18:00 Uhr VAM. Dürrbrunn Marienkapelle: Do.,
13.11.2025: 18:30 Uhr EF; Do., 27.11.2025: 18:30 Uhr EF. Streit-
berg Hauskapelle Seniorenheim: Mi., 12.11.2025: 10:00 Uhr
EF; Mi., 26.11.2025: 10:00 Uhr WGF. Unterleinleiter Friedhof:
Sa., 01.11.2025: 13:45 Uhr Friedhofsgang (And). Unterlein-
leiter Sportplatz: Fr., 07.11.2025: 17:30 Uhr Martinszug.

Ökumenische Nacht der Lichter: Am Sonntag, 16.11.2025
um 17.00 Uhr feiern wir in der katholischen Kirche in Unter-
leinleiter wieder eine ökumenische Nacht der Lichter. Im
Kerzenschein und in der Stille zur Ruhe kommen, eine Stunde
der Seele Nahrung geben durch Lied und Gebet, dazu laden
wir herzlich ein. Die Musikgruppe CREDO wird diesen Abend
musikalisch gestalten.

St. Martin in Unterleinleiter: Das Kinderhaus St. Josef Unter-
leinleiter lädt ein zum Martinsumzug. Am Freitag, 07.11.2025
treffen wir uns um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Sport-
heim. Von dort aus ziehen wir mit unseren Laternen durch das
Dorf. Im Anschluss laden wir recht herzlich zum geselligen Bei-
sammensein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir
freuen uns auf euer Kommen.

Krippenspiel an Hl. Abend – Mitspieler gesucht! Machst du
mit beim Krippenspiel? Es findet statt am Hl. Abend, 24.12.2025
um 15.30 Uhr in der kath. Kirche St. Peter u. Paul in Unterlein-
leiter. Wir beginnen mit den Proben am Freitag, 28.11.2025
um 15.00 Uhr in der kath. Kirche. Du möchtest mitmachen?
Dann komm doch einfach vorbei, wir würden uns sehr darüber
freuen. Bei Fragen kannst du dich gerne an Silvia Kormann
(Tel. 0157-50126734) wenden.

Vorstellung Erstkommunionkinder und Einstimmen in den
Advent: Im Rahmen der Vorabendmesse am Samstag,
29.11.2025 um 18.00 Uhr werden die Erstkommunionkinder des
Jahres 2026 aus der Pfarrei Unterleinleiter vorgestellt. Im An-
schluss an die Messe sind alle herzlich zum geselligen Einstim-
men in den Advent bei Glühwein und Plätzchen eingeladen.

EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHENGEMEINDE
EMMAUSKIRCHE EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Stefan u. Claudia Berner, 09194 310
E-Mail: pfarramt.ebermannstadt@elkb.de
Webseite: www.ebermannstadt-evangelisch.de

Gottesdienste im November:

Sonntag, 02. November 2025: Der Gottesdienst in der
Emmauskirche entfällt! Donnerstag, 06. November 2025:
16.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum; Sonntag, 9. No-
vember 2025: 10.00 Uhr Familiengottesdienst; Sonntag, 16.
November 2025: 10.00 Uhr Gottesdienst; Mittwoch, 19. No-
vember 2025 (Buß- u. Bettag): Ab 7.30 Uhr Kinderbibeltag,
14.00 Uhr Schlussandacht Kinderbibeltag, 19.00 Uhr Regionen-
gottesdienst in Gößweinstein (kein Abendgottesdienst in der
Emmauskirche); Donnerstag, 20. November 2025: 16.00 Uhr
Gottesdienst im Seniorenzentrum; Sonntag, 23. November
2025: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken; Sonntag,

30. November 2025: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
zum 1. Advent.

In dankbarer Erinnerung. Die ev.-luth. Kirchengemeinde
Ebermannstadt gedenkt ihrer verstorbenen Mitglieder:

Alfred Nachbauer 26.02.1949 - 23.06.2025
Fast 40 Jahre lang hatte Herr Nachbauer unermüdlich die
Emmauskirche gehegt und gepflegt. Schon als junger Mann
hat er den Bau der Kirche begleitet. Seine Gutmütigkeit und
seine Hilfsbereitschaft waren eine große Stütze für die Ge-
meinde. Jetzt hat er seinen Platz in der Herrlichkeit seines Got-
tes eingenommen, auf den er sein Leben lang vertraut hat.

Ernst Schmeußer 14.01.1933 - 09.08.2025
Herr Schmeußer war langjähriges Kirchenvorstandsmitglied,
Lektor im Gottesdienst und organisierte viele Feste und Aktivi-
täten der Kirchengemeinde mit. Zudem war er Gründungs-
mitglied des evangelischen Posaunenchores und engagierte
sich dort 52 Jahre lang. Dankbar schauen wir auf das zurück,
was er in unserer Kirchengemeinde alles bewegt hat.

Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen.

Pfarrer Stefan Berner Anett Doppelstein
für den Kirchenvorstand

EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE
GEMEINDE EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: E-Mail: info@efg-ebermannstadt.de
Webseite: www.efg-ebermannstadt.de

Jeden Dienstag um 19:00 Uhr Bibelabend.

Royal Rangers: Stammtreffen:  Mittwoch der 05.11. um 15:00
Uhr zur Herbstaktion und 22.11. um 14:00 Uhr auf der Royal
Rangers Wiese. Weitere Informationen: 09194 5437 oder Kon-
takt über EFG-Homepage

Gottesdienst: Sonntag, der 02.11. um 09:30 Uhr Gottesdienst.
Sonntag, der 09.11. um 09:30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl. Sonntag, der 16.11. um 09:30 Uhr Gottesdienst. Sonn-
tag, der 23.11. um 09:30 Uhr Gottesdienst. Sonntag, der 30.11.
um 09:30 Uhr Gottesdienst mit Coffee to stay.

Weitere Informationen sind auf der Homepage zu erfahren.

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE
ST. NIKOLAUS EBERMANNSTADT UND
KURATIE ST. JAKOBUS DER ÄLTERE NIEDERMIRSBERG

Kontakt und Info: 09194 385
E-Mail: ssb.fraenkische-schweiz@erzbistum-bamberg.de
Webseiten: www.st-nikolaus-ebermannstadt.de
Und: www.st-jakobus-niedermirsberg.de
Und: www.ssb-fraenkische-schweiz.de

Gottesdienste vom 01.11.2025 bis 30.11.2025:

Sa., 01.11.2025 (Allerheiligen): 10.00 Uhr EF PK, 13.30 Uhr
WGF m. Gräbersegnung Friedhof Ebs.; 10.00 Uhr WGF am
Friedh. Rüss.; 13.30 Uhr EF, anschl. Friedhofsgang Niederm.;
15.00 Uhr EF, anschl. Friedhofsgang Wohlm.; 18.00 Uhr EF
Gass.; 20.00 Uhr EF mit den Teilnehmern d. Christ Pop-Kurse z.
Festival 2025 Feuerstein. So. 02.11.2025 (Allerseelen): 10.00
Uhr EF PK; 18.00 Uhr Allerseelenandacht am Friedhof Niederm.
Mi., 05.11.2025: 15.30 Uhr EF Krh.; 18.30 Uhr EF Wohlm.  Do.,
06.11.2025: 08.30 Uhr MK. Fr., 07.11.2025: 18.00 Uhr RK Rüss.
Sa., 08.11.2025: 18.00 Uhr WGF PK. So., 09.11.2025: 08.30 Uhr
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EF Niederm.; 09.00 Uhr WGF, Gefährliche Erinnerung – ökume-
nischer Sonntagsgottesdienst zum Gedächtnis der Pogrom-
nacht 09.11.1938 Feuerstein; 10.00 Uhr EF als Familien-
gottesdienst „Voller Hoffnung“ u. Abschluss der Aktion
„Hoffnungsbaum“ PK. Mi., 12.11.2025: 17.00 Uhr Martinszug
PK; 18.30 Uhr EF Rüss. Do., 13.11.2025: 08:30 EF MK, anschl.
Kirchencafè im Pfarrzentrum. 16.00 Uhr WGF Seniorenheim
Diakonie Ebs. Fr., 14.11.2025: 18.00 Uhr RK Rüss. Sa.,
15.11.2025: 18.00 WGF, anschl. Totengedenken am Krieger-
denkmal Rüss.; 18.00 Uhr WGF PK. So., 16.11.2025: 08.30 Uhr
EF, anschl. Totengedenken am Kriegerdenkmal Niederm.; 09.00
Uhr WGF Feuerstein; 10.00 Uhr EF, anschl. Totengedenken am
Kriegerdenkmal PK; 10.00 Uhr WGF, anschl. Totengedenken
am Kriegerdenkmal Gass. Mi., 19.11.2025: 15.30 Uhr EF Krh.;
18.30 Uhr EF Gass.  Do., 20.11.2025: 08.30 Uhr MK.  Fr.,
21.11.2025: 18.00 Uhr RK Rüss. Sa., 22.11.2025: 18.00 Uhr WGF
PK.  So., 23.11.2025 (Christkönig): 08.30 Uhr EF, anschl. Eröff-
nung des 26. Vorweihnachtsmarktes Niederm.; 09.00 Uhr EF
Feuerstein; 10.00 EF mit Einführung und. Verabschiedung un-
serer Ministranten/innen PK. Di., 25.11.2025 (Ewige Anbetung):
14.00 Uhr Eröffnung d. Tages der Ewigen Anbetung mit Aus-
setzung des Allerheiligsten, anschl. Betstunde für Ebermann-
stadt, 15.00 Uhr Betstunde für den OT Breitenbach, 16.00 Uhr
Betstunde für den OT Rüss., 17.00 Uhr stille Anbetung bis 17.30
Uhr, 18.00 Uhr EF, anschl. Lichterprozession PK. Do., 27.11.2025:
08.30 Uhr EF MK; Fr., 28.11.2025: 18.00 Uhr RK Rüss. Sa.,
29.11.2025: 15.15 Uhr Eröffnung des Tages d. Ewigen Anbe-
tung m. Aussetzung des Allerheiligsten, anschl. Betstunde, 16.30
Uhr Betstunde in der alten Kirche, 18.00 Uhr EF mit Segnung
der Adventskränze, anschl. euchar. Prozession Niederm.; 18.00
Uhr WGF PK; 19.00 Uhr EF – Kirchen Silvester GD z. neuen
Kirchenjahr u. z. Advent, Feuershow u. kleiner Imbiss Feuer-
stein. So., 30.11.2025 (1. Advent): 10.00 Uhr EF PK, 11.30 Uhr
Taufe Niederm.; 16.00 Uhr Eröffnung des Tages d. Ewigen An-
betung mit Aussetzung d. Allerheiligsten, anschl. Betstunde,
17.00 Uhr Betstunde, 18.00 Uhr EF z. Beschluss der Ewigen
Anbetung Gass.

Über einen Besuch unserer neuen Webseiten würden wir uns
sehr freuen!

Information aus dem Pfarrbüro - Gottesdienstordnung

Bitte beachten Sie, dass es für Dezember 2025 und Januar
2026 wieder eine Doppelausgabe der Gottesdienstordnung
geben wird.

Redaktionsschluss ist am Dienstag, 18.11.2025! Bitte geben Sie
Ihre Messebestellungen und Beiträge bis dahin ab. Vielen Dank!

Hauskommunion im Advent: In der Adventszeit möchten wir
wieder eine Hauskommunion ermöglichen und unsere ans Haus
gebundenen Pfarreimitglieder besuchen. Bitte melden Sie sich
dazu bis zum 27.11.2025 telefonisch unter 09194 385 im Kath.
Pfarrbüro Ebermannstadt an.

Alle(r) Heiligen – eine Rätselrunde für Familien durch Eber-
mannstadt: Habt ihr Lust auf eine spannende Rätselrunde durch
Ebermannstadt? Ihr wollt mehr über Heilige erfahren und dem
Fest Allerheiligen auf den Grund gehen? Wir haben für euch
eine Route mit verschiedenen Rätseln vorbereitet. Holt euer
Rätsel-Set bei uns im Pfarrbüro, Kirchenplatz 5 in Ebermann-
stadt während unserer Öffnungszeiten ab. Diese liegen ab
Mittwoch, 22.10.2025 für euch bereit und nur, solange der Vor-
rat reicht ;-) Gemeinsam mit Mama und Papa, Bruder und
Schwester, Oma und Opa, einer befreundeten Familie… macht
ihr euch dann auf den Weg und findet gemeinsam das Lösungs-
wort heraus. Ihr habt noch Fragen oder die Öffnungszeiten
sind für euch unpassend? Dann meldet euch bei Silke

Hümmer, Seelsorgebereich und Caritas, Tel: 0173 40 68 796.
Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß bei der Rätselrunde!

Begegnungscafé für „Jung und jung gebliebene“: Herzli-
che Einladung an Jung und Alt, Klein und Groß zum
Begegnungscafé im Kath. Pfarrzentrum Ebermannstadt am
Donnerstag, 20.11.2025 von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Neh-
men Sie sich Zeit für ein nettes Gespräch, eine kleine Bastelei
und einen leckeren Kuchen mit einer Tasse Kaffee oder Tee.
Wir freuen uns auf Sie! Silke Hümmer, Seelsorgebereich und
Caritas (Tel: 0173 4068796), sowie Kathrin Heck,
Integrationslotsin für den Landkreis Forchheim (Tel: 09191
3519293).

Dreiuhrgespräche für Alleinerziehende: An fünf Sonntag-
nachmittagen sind Alleinerziehende von 15.00 – 17.00 Uhr in
das Verwaltungszentrum in Ebermannstadt, Kirchenplatz 5 ein-
geladen, um mit anderen alleinerziehenden Müttern und Vä-
tern ins Gespräch zu kommen. Am Sonntag, 16.11.2025 star-
ten Gemeindereferentin Maria Sponsel und Sozialpädagogin
Silke Hümmer die Reihe mit dem Thema „Allein erziehen und
doch nicht allein“, die neben einem inhaltlichen Impuls vor
allem zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch einlädt.
Weitere Termine sind 07.12.2025, 11.01.2026, 01.02.2026 und
01.03.2026. Für Kinder ab 5 Jahren besteht die Möglichkeit ei-
ner Kinderbetreuung. Die Dreiuhrgespräche sind ein kosten-
freies Angebot für Alleinerziehende, unabhängig von religiö-
ser Zugehörigkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Maria Sponsel
oder Frau Silke Hümmer, Tel: 09194 385 oder per Mail an
maria.sponsel@erzbistum-bamberg.de. Eine Anmeldung
wird bis 07.11.2025 erbeten. Eine Veranstaltung des
Seelsorgebereichs Fränkische Schweiz, dem Regional-
caritasverband Bamberg - Forchheim e.V. und der Kath. Er-
wachsenenbildung BA – FO – ERH e.V.

Martinszug in Ebermannstadt: Die Kindertagesstätte St.
Marien, Ebermannstadt veranstaltet ihren Martinszug am Mitt-
woch, 12.11.2025 um 17.00 Uhr. Der Martinszug beginnt in
unserer Pfarrkirche St. Nikolaus und endet im Wiesentgarten
mit einem gemütlichen Beisammensein. Hierzu sind alle Kin-
der, die mitgehen möchten, herzlich eingeladen!

Ewige Anbetung in Ebermannstadt: Herzliche Einladung
ergeht zur Ewigen Anbetung am Dienstag, 25.11. 2025 ab
14.00 Uhr in unserer Pfarrkirche St. Nikolaus. Die Betstunden
für die Stadt Ebermannstadt, den OT Breitenbach und
Rüssenbach finden stündlich nach der Aussetzung des Aller-
heiligsten statt. Wir beschließen den Tag mit einer Hl. Messe
um 18.00 Uhr und einer Lichterprozession durch die Stadt.
Wir bitten die Anwohner, ihre Häuser festlich zu beleuchten.
Vielen herzlichen Dank!

26. Vorweihnachtsmarkt in Niedermirsberg: Unser Vor-
weihnachtsmarkt wird am Sonntag, 23.11.2025, nach dem
Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz eröffnet. Es werden
verschiedene Handarbeiten, Selbstgemachtes, Adventskrän-
ze und verschiedene Köstlichkeiten angeboten. Wir freuen uns
auf zahlreiche Besucher.

Ewige Anbetung in Niedermirsberg: Am Samstag, 29.11.25
um 15.15 Uhr beginnt die Ewige Anbetung mit der Eröffnung
und den Betstunden in der alten Kirche. Während der Messe
um 18.00 Uhr werden die Adventskränze gesegnet. Die
Lichterprozession beschließt die Ewige Anbetung. Hierzu sind
die Gesamtbevölkerung und die Vereine herzlich eingeladen.

Liebe Pfarreiangehörige, liebe Gäste, liebe Leser und Leser-
innen unseres „Gottesdienstangebotes“,
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mit dem Monat September hat ein neues Arbeitsjahr begon-
nen. Wir haben Kaplan Daniel Bara nach Ansbach verabschie-
det und können Kaplan Jijo Joseph in unserem Pastoralteam
begrüßen. Ich bin sehr dankbar, dass uns wieder ein Kaplan
anvertraut wurde. Auf Kaplan Jijo warten neben dem Pfarrei-
dienst einige Ausbildungseinheiten in Bamberg und auch ver-
schiedene Aufenthalte in Indien zeichnen sich im kommenden
Jahr ab. Dankbar bin ich auch für den großen Einsatz unserer
Wortgottesdienstleiterinnen und Wortgottesdienstleiter und
der vielen Mesnerinnen, Mesner, Organistinnen und Organis-
ten, Lektorinnen und Lektoren, Kommunionhelferinnen und
Kommunionhelfern und unserer Ministrantinnen und Minist-
ranten, die unsere Gottesdienste ermöglichen und gestalten.

Herzlichen Dank auch an unsere Mitarbeiterinnen in den Pfarr-
büros, die den „Blick fürs Ganze“ haben und u. a. bei der An-
nahme von Intentionen, Taufen, Trauerfällen und Trauungen
helfend zur Seite stehen. Allen Ehrenamtlichen und Hauptamt-
lichen ein großes „Vergelt`s Gott“ von ganzem Herzen.

Zugleich merken wir jedoch, dass wir an unsere Grenzen kom-
men, nicht alle geplanten Gottesdienste können mit den not-
wenigen Diensten belegt werden und wenn, dann kommen auch
oft die Hinweise, dass es in fast allen Bereichen „zu viel wird“.

Wir nehmen diese Situation ernst und haben uns mit den Pfarr-
gemeinderäten zusammengesetzt und nach Lösungen gesucht.
– Manche Pfarreien haben von sich aus um eine Reduzierung
der Gottesdienste gebeten. – Dies sind alles „Zeichen der Zeit“,
die wir als Haupt- und Ehrenamtliche abgewogen haben und so
ist es in mehreren Sitzungen zu folgenden Veränderungen in
unserer Grundordnung der Gottesdienste gekommen:

Werktags:

• Montag
Es bleibt beim wöchentlichen Wechsel der Messen:
um 18.00 Uhr in Geschwand, Bärnfels, Untertrubach und
um 18.30 Uhr Morschreuth

• Dienstag
um 18.30 Uhr in Weilersbach 14-tägig
(wie schon am Ort vor dem Sommer beschlossen)
Wöchentlicher Wechsel der Messen: um 18.30 Uhr in
Rüssenbach, Wohlmuthshüll, Gasseldorf und Buckenreuth
statt Mittwoch. (dienstags können sich die Priester besser ver-
treten)

• Mittwoch
Wöchentliche Messe um 08.00 Uhr in Obertrubach,
14-tägig um 15.30 Uhr Messe im Klinikum Ebermannstadt,
dazwischen je 10.00 Uhr in der Tagespflege Mostviel und im
Seniorenheim Streitberg (anschl. Andacht im Lindenhof
Unterleinleiter) sowie zusätzlich eine WGF

• Donnerstag
Wöchentliche Messe um 08.30 Uhr in der Marienkapelle Eber-
mannstadt, abends 14-tägig um 18.30 Uhr in Pretzfeld und
dazu versetzt je einmal in Unterleinleiter und einmal in Dürr-
brunn. (In den „geprägten Zeiten“: Fastenzeit, Mai, Oktober
können dazu versetzt Kreuzwege, Maiandachten und
Rosenkranzandachten wie gewohnt gehalten werden.)

Einmal im Monat findet auch im Seniorenzentrum der Diako-
nie Fränkische Schweiz eine Wortgottesfeier statt.

• Freitag
09.00 Uhr Messe in Kirchehrenbach

An verschiedenen Orten in unserem Seelsorgebereich finden
auch unter der Woche Andachten statt, wo dies durch Mesner

ermöglicht ist, kann es unverändert stattfinden. In den Wochen
der Schulferien (Herbstferien, Weihnachtsferien, Faschings-
ferien, Pfingstferien, Sommerferien) werden die Werktags-
messen wie bisher ausgesetzt. Ausnahmen sind natürlich die
Feiertage und die Gottesdienste in unseren Pflegeein-
richtungen.

Sonn- und Feiertage: Wir erleben an vielen Orten, dass die
Gottesdienstgemeinschaften kleiner werden. Zugleich feiern
wir an vielen Orten parallel Gottesdienste und dividieren uns
zusätzlich auseinander. Diese Beobachtung hat uns zu folgen-
den Grundsätzen geführt, die bei künftigen Gottesdienst-
planungen berücksichtigt werden sollen:

• Filialen und Pfarreien sind eine Einheit, das Gottesdienstan-
gebot ist daher ergänzend und nicht parallel. Gerade an gro-
ßen Feiertagen und an den Pfarrfesten können wir dieses Zei-
chen der Gemeinschaft und Einheit setzen.

• In unserem großen Seelsorgebereich gibt es „Lebensräume“,
die im Alltag eng miteinanderverbunden sind (regional, famili-
är, vereinsmäßig, etc.). Diese sollen sich auch in der Gottes-
dienstplanung wiederspiegeln, d. h. auch dort werden paralle-
le Gottesdienste vermieden, oder die Region wird mit einem
Gottesdienst bedacht.

o Diese Lebensräume sind konkret:

o „Das Mühlbachtal“: Niedermirsberg, Rüssenbach, Neuses-
Poxstall

o „Der Leinleitergrund“ Gasseldorf, Unterleinleiter, Dürrbrunn

o „Die Dörfer auf der Höhe“ Wohlmuthshüll Buckenreuth,
Moggast, Morschreuth

• Wenn Feiertage, Tage der Ewigen Anbetung und andere Fes-
te freitags, oder montags an das Wochenende angrenzen wird
künftig eine gemeinsame Lösung gesucht und kein Feiertags-
und Wochenendangebot parallel stattfinden.

Um in unseren Pfarrkirchen das regelmäßige Gottesdienstan-
gebot verlässlich gewährleisten zu können, werden wir in un-
seren Filialen die regelmäßigen Messen wie folgt aufteilen:

Filialen mit Sonntagsmessen in geraden Monaten (Febru-
ar, April, Juni, August, Oktober, Dezember): Wohlmuthshüll,
Bärnfels, Geschwand.

Filialen mit Sonntagsmesse in ungeraden Monaten ( Janu-
ar, März, Mai, Juli, September, November): Gasseldorf,
Rüssenbach, Untertrubach.

Solange wir es ermöglichen können, wird in den Filialen, wo
üblich, eine Wortgottesfeier stattfinden. Dankenswerter Wei-
se übernehmen auch immer wieder Gastpriester Messen in
unseren Pfarr- und Filialkirchen, sie unterstützen so unser
Pastoralteam, es sind keine zusätzlichen Gottesdienste. Kirch-
weihen, Patronatsfeste und andere traditionelle, fest im Jahres-
plan verankerte Gottesdienste an einzelnen Orten, haben wie
eh und je Priorität gegenüber anderen „regelmäßigen“ Gottes-
diensten. Das heißt, wenn an einem Ort ein Fest ist, kann es
sein, dass an anderen Orten kein Gottesdienst stattfinden kann.
Wir sind immer gegenseitig eingeladen mit den Ortschaften
kirchlich und weltlich zu feiern. Wir legen Ihnen auch die öku-
menischen Gottesdienste in unseren Pfarreien und die regel-
mäßigen Gottesdienste auf der Burg Feuerstein als
Gottesdienstangebote ans Herz.

Ein Hinweis zu unseren Taufterminen: In einer unserer Pfar-
reien wird zuverlässig jeden Sonntag um 11.30 Uhr eine Tauf-
feier angeboten. Somit gibt es in jeder Pfarrei etwa 8 Tauf-
sonntage im Jahr.  Jeder ist in jeder Pfarrei herzlich eingeladen.
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Wir schauen auf viele gute Erfahrungen und lebendige Tauf-
feiern in den letzten Jahren zurück.

Die genannten Veränderungen gelten ab Beginn des neuen
Kirchenjahres mit dem 1. Advent 2025.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und grüße Sie herzlich
Ihr Pfarrer Florian Stark und das pastorale Team

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. STEFAN MOGGAST

Kontakt und Info: 09194 385
E-Mail: ssb.fraenkische-schweiz@erzbistum-bamberg.de,
Betreff: Moggast
Webseite: www.st-stefan-moggast.de

Gottesdienste vom 01.11.2025 bis 30.11.2025:

Moggast Pfarrkirche: Sa., 01.11.2025: 14:00 Uhr And. anschl.
Friedhof; So., 09.11.2025: 08:30 Uhr EF; Sa., 15.11.2025: 18:00
Uhr EF; So., 23.11.2025: 08:30 Uhr EF; Fr., 28.11.2025: 16:00
Uhr Ew. Anb. 1. Betstd.; Fr., 28.11.2025: 17:00 Uhr Ew. Anb. 2.
Betstd.; Fr.,  28.11.2025: 18:00 Uhr Ew. Anb. EF m. Proz.
Morschreuth Marienkapelle: Mo., 03.11.2025: 18:30 Uhr EF.
Morschreuth Gasthaus Roppelt: Mi., 12.11.2025: 14:30 Uhr
Seniorentreff Morschreuth.

KEB Frauenfrühstück: Die kath. Erwachsenenbildung der Pfar-
rei Moggast lädt zum Frauenfrühstück im Gasthof Roppelt in
Morschreuth am Samstag, 08.11.2025 um 9.00 Uhr ein. Zum
Thema „Enkeltrickbetrug am Telefon“ spricht der Polizist
Herr Steinhübl. Er erklärt die Vorgehensweise der Täter und
Lösungsvorschläge der Polizei (dein Freund und Helfer).
Wir würden uns freuen Euch zu diesem Thema begrüßen zu
können.

Ewige Anbetung: Am Freitag, 28.11.2025 feiert die Pfarrei St.
Stefan Moggast das Fest der Ewigen Anbetung. Beginn ist um
16.00 Uhr mit Aussetzung des Allerheiligsten und einer an-
schließenden Betstunde. Eine zweite Betstunde folgt um 17.00
Uhr. Der Abschlussgottesdienst beginnt um 18.00 Uhr. Im
Anschluss findet eine feierliche Prozession durch den Ort statt.
Wir bitten die Anwohner, ihre Häuser festlich zu schmücken.
Vielen Dank.

Büro für Jugendarbeit - Kirchenplatz 4, Ebermannstadt

Kontakt und Info: 09194 979 94 27
E-Mail: jugendpflege@ebermannstadt.de
Soziale Medien: Instagram: buero_fuer_jugendarbeit_ebs

Jugendpflegerinnen:
Katharina Kurth-Lipfert, 0151 18 02 54 22
Corinna Drummer, 0151 72 51 40 05

Programme: www.unser-ferienprogramm.de/ebermannstadt

Jugendzentrum K4 – Offener Treff

Öffnungszeiten des offenen Treffs:
Montag & Mittwoch 12.00 bis 15.00 Uhr sowie
Dienstag & Donnerstag 16.00 bis 19.00 Uhr
Mädels-Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr – Girls only!

Die Öffnungszeiten gelten nicht in den Schulferien.

Herbstferien

• 01. - 04.11. Berlinfahrt
• 06.11. Lastertag in Forchheim
• 07.11. Winterlicht basteln
• 19.11. (Buß- und Bettag) Vorhang auf: Zirkus statt Schule

Mehr Infos und Anmeldung  unter:
www.unser-ferienprogramm.de/ebermannstadt

Babysitterseminar für Jung und Alt im November

Termin: 10. bis 12.11.2025 (Ebermannstadt,
Jugendzentrum K4, Kirchenplatz 4)

Das Seminar besteht aus drei Abschnitten und wird von einem
Kinderarzt bzw. Rettungssanitäter, einer Hebamme und einer
Erzieherin durchgeführt.

Die Abschnitte befassen sich mit folgenden Inhalten:

• „Unfallverhütung und Krankheiten bei Kleinkindern“
• „Die Pflege des Babys und Kleinkindes“
• „Spielen mit Kindern“

Die Themenbereiche werden durch praktische Übungen ver-
tieft. Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 15 Jahre. Bei
der Teilnahme an allen drei Abenden werden die Bewerber in
die Babysitterliste des Kinderschutzbundes aufgenommen.

Der Kurs kostet 15 Euro pro Teilnehmer. Wegen der begrenz-
ten Teilnehmerzahl bittet der DKSB um telefonische oder per-
sönliche Anmeldung in der Geschäftsstelle. Tel. 09191/13370,
täglich von 08:30 Uhr bis 12.30 Uhr, auf dem Anrufbeantwor-
ter oder per Mail an:  info@kinderschutzbund-forchheim.de.

Selbstbehauptungstraining für Mädchen und Jungen im K4

• 14.11., 15-18 Uhr „Coole Mädchen – Mobbing nicht mit
mir“ Selbstbehauptungstraining mit Andrea Polak im Jugend-
zentrum K4.

Mädchen erlernen in diesem Kurs mittels unterschiedlicher
Methoden wie sie mit grenzüberschreitenden Situationen (z.B.
unangemessene Berührungen oder Blicke) umgehen und sich
im Notfall Hilfe holen können.

• 15.11., 9:30-12:30 Uhr „Coole Jungs – Starke Jugendliche“
Selbstbehauptungstraining mit Andrea Polak im Jugendzen-
trum K4. Jungs erlernen in diesem Kurs mit Konflikten und
Gewaltsituationen besser umzugehen: Finden von gewaltfreien
Lösungen, Hilfe holen, angemessenes und deeskalierendes
Verhalten, uvm.

Kosten: 39 Euro. Anmeldung bei Jennifer Schmitt vom Familien-
stützpunkt Ebermannstadt: 0176-87954022

Mehr Infos unter: https://muetterzentrum-ebermannstadt.de/
oder auf unserem Anmeldeportal

DIY-Weihnachtskarten am Weihnachtsmarkt

Wir basteln mit euch Weihnachtskarten, die ihr an eure Lieben
zum schönsten Fest des Jahres verschenken könnt.

Zu finden sind wir in unserem Pavillon am Marktplatz jeweils
am Samstag und Sonntag von 16:30 bis 18:00 Uhr.
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INTEGRATIVER KINDERGARTEN

Burg Feuerstein 4,
91320 Ebermannstadt
Kontakt und Info: 09194 5492
Webseite:
www.integrativer-kiga.ebermanstadt.de

Flexible Arbeitszeiten zur besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Wir bieten dir:

• eine verantwortungsvolle, vielseitige und abwechslungsrei-
che Beschäftigung mit Freiraum für Eigeninitiative in einem
engagierten und kollegialen Team

• Vergütung nach TVöD

• Flexible Arbeitszeiten zur besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie

Der Integrative Kindergarten Feuerstein sucht ab sofort
eine pädagogische Leitung in Vollzeit als Elternzeit-
vertretung. Zunächst befristet auf 2 Jahre. Wir bieten eine ver-
antwortungsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Beschäf-
tigung mit Freiraum für Eigeninitiative in einem engagierten
und kollegialen Team.  Vergütung nach TVöD mit Leitungsbonus.

Der Integrative Kindergarten Feuerstein sucht ab sofort
eine Verwaltungskraft in Teilzeit (5 Std./Woche). Wir bieten
eine verantwortungsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche
Beschäftigung mit Freiraum für Eigeninitiative in einem enga-
gierten und kollegialen Team.  Vergütung nach TVöD. Flexible
Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Weitere Informationen zu den Stellen unter www. integrativer-
kiga-feuerstein.de

Kontakt: traeger@integrativer-kiga-feuerstein.de

JUGENDHAUS BURG FEUERSTEIN

Burg Feuerstein 2, 91320 Ebermannstadt,
Kontakt und Info: 09194 7674 0
E-Mail: anmeldung@burg-feuerstein.de
Webseite: www.burg-feuerstein.de
www.facebook.com/JBFeuerstein

Veranstaltungen und Kurse auf der Burg im November 2025:

Freitag, 07.11.2025 bis Sonntag, 09.11.2025: Erste Hilfe –
Outdoor. Ein Draußen-Erste Hilfe Kurs ab 16 Jahren für Ehren-
amtliche und Multiplikator:innen der Jugendarbeit (Nachweis
verpflichtend). Weitere Informationen und Anmeldung über die
Website der Burg.

Samstag, 08.11.2025 von 9:30 bis 17:00 Uhr: Sensibel sein –
Prävention sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Ju-
gendarbeit. Eine Tagesfortbildung für Ehrenamtliche, die sich
in der kirchlichen Jugendarbeit der Erzdiözese Bamberg oder
in der bayerischen Jugendarbeit engagieren. Eine Kooperati-
on mit der Koordinierungsstelle zur Prävention sexualisierter
Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit und dem BDKJ
Diözesanverband Bamberg. Die Teilnahme ist kostenlos und
wird bestätigt. Weitere Infos und Anmeldung auf der Website
der Burg Feuerstein.

Sonntag, 09.11.2025 um 9:00 Uhr: Gefährliche Erinnerung –
Wort-Gottes-Feier. Ökumenischer Sonntagsgottesdienst zum
Gedächtnis der Pogromnacht vom 09. November 1938 in der
Unterkirche der Burg Feuerstein. Mit Diakon Burkhard Farren-
kopf und Pfarrer Stefan Berner. Weitere Informationen auf der
Website der Burg.

Freitag, 13.11.2025 bis Sonntag, 15.11.2025: November
Moments. Ein Wochenende nur für Mädels von 13 bis 15 Jah-
ren. Weitere Infos und Anmeldung bis 07.11.2025 über die
Website der Burg Feuerstein.

KREISJUGENDRING FORCHHEIM

Äuß. Nürnberger Str. 1, 91301 Forchheim
Kontakt und Info: 09191 7388-0
E-Mail: info@kjr-forchheim.de
Webseite: www.kjr-forchheim.de

Weihnachtsgeschenk gesucht? – Der Familienpass des KJR
Forchheim

Sie haben noch keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? Wir
schlagen Ihnen den Familienpass 2025/2026 vor. Der Familien-
pass ist Infoheft, Gutscheinbuch und Reiseführer in einem.

Ein Pass kostet nur 6,00 € und ist vom 01.10.2025 bis 30.09.2026
gültig. Insgesamt befinden sich im Familienpass ca. 100 Ange-
bote aus den Bereichen Kultur, Freizeit, Bildung, Handel und
Gewerbe.

Mehr Infos finden Sie auf der Homepage des Familienpasses
unter www.familienpass-forchheim.de

3D-Druck-Workshop am 06.11.2025 im BayernLab
Forchheim

Die Jungenarbeit „Ragazzi“ begibt sich auf ihren zweiten Aus-
flug ins BayernLab Forchheim.

Die Veranstaltung findet am 06.11.2025 um 10:00 Uhr im
BayernLab Forchheim statt (Dechant-Reuder-Straße 8, 91301
Forchheim). Teilnehmen können mind. 8, max. 12 Jungen im
Alter von 12 - 15 Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 €
pro Person inkl. Eintritt und Führung. Die Online-Anmeldung ist
bis zum 19.10.2025 unter www.kjr-forchheim.de möglich.

FFO 28.11.2025

Am 28.11.2025 findet die nächste FFO statt. Auch dieses Mal
können die Tickets für die Jugenddisco, für Jugendliche im Alter
von 12 bis 15 Jahren, nur im Vorverkauf erworben werden.

Zum FFO Termin sind die Tickets ab 10.11.2025 erhältlich. Die
Jugenddisco FFO findet wie gewohnt im Jungen Theater
Forchheim, Kasernstr. 9, 91301 Forchheim, von 18.00 – 22.00
Uhr für Jugendliche von 12 – 15 Jahren statt. Die Tickets kosten
4,00 € pro Stück und sind nur im Vorverkauf erhältlich. Tickets
können unter www.ffo-tickets.de erworben werden. Die
nächste FFO findet am 12.12.2025 statt. Weitere Informatio-
nen sind auf unserer Homepage zu finden.

Weihnachtslesenacht vom 29.11. – 30.11.2025 in Kunreuth
– Restplätze frei

Um euch auf die Weihnachtszeit einzustimmen, laden euch
der KJR und die Gemeinde Kunreuth zur 17. Weihnachtslesen-
acht in den Gemeindesaal in Kunreuth ein. Die Veranstaltung
findet vom 29.11.2025 17:00 Uhr bis 30.11.2025 10:00 Uhr im
Gemeindesaal in Kunreuth (Schloßstr. 3, 91358 Kunreuth) statt.
Teilnehmen können mind. 8, max. 20 Teilnehmende im Alter
von 6 - 10 Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 13,00 € pro
Person inkl. Verpflegung. Die Online-Anmeldung ist bis zum
16.11.2025 unter www.kjr-forchheim.de möglich.

Nähere Info, Kosten und Anmeldung unter:

www.kjr-forchheim.de/programm/veranstaltungen.php
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SPVGG DÜRRBRUNN-UNTERLEINLEITER 1968 E. V.

Kontakt und Info: Lorena Knoll
E-Mail: lorena.knoll@web.de
Webseite: www.spvggdu.de

Mittwoch, 19.11.2025: „öffentlicher Stammtisch“ SpVgg &
Friends ab 19:00 Uhr im Sportheim.

Freitag, 21.11.2025:  Schafkopfturnier SpVgg & Friends. Die
1. + 2. Mannschaft der SpVgg lädt alle Mitglieder und Freunde
der Spielvereinigung herzlich  zum Schafkopfturnier am 21.
November um 18:00 Uhr ins Sportheim ein.

Wichtige Infos: Start 18:00 Uhr im Sportheim, Einsatz pro Per-
son 15€, Preisgelder: 1. Platz 200€, 2. Platz 100€, 3. Platz 2x
Tickets FCN-Heimspiel & weitere Sachpreise. Anmeldungen
nehmen Moritz Klemm (0176/63448729) und Lorena Knoll
(0151/12155300) noch bis 10.11.2025 entgegen.

Samstag, 20.12.2025: Weihnachtsfeier Gesamtverein.
Die Weihnachtsfeier für die erwachsenen Vereinsmitglieder,
die älteren Jugendlichen sind selbstverständlich darin einge-
schlossen, beginnt mit einem gemeinsamen Abendessen am
20. Dezember um 18:00 Uhr. Anschließend wollen wir einen
Rückblick auf das vergangene Jahr halten, verdiente Vereins-
mitglieder ehren, uns gegenseitig beschenken und einige ge-
mütliche Stunden im Kreis der Sportfreunde verbringen. Wir
laden alle Vereinsmitglieder hierzu recht herzlich ein.

Weihnachtsfeiern Jugendgruppen: Zeitpunkte, Form, Dauer
und Ablauf dieser Weihnachtsfeiern oder alternativen Veran-
staltungen erfahren unsere jugendlichen Sportler und Sportler-
innen von ihren jeweiligen Jugendleitern über die sonst ge-
nutzten Netzwerke und Infokanäle.

Freitag, 09.01.2026: Mitgliederversammlung. Am 09. Janu-
ar 2026 findet eine Mitgliederversammlung zum Thema
Erbbaurechtsvertrag im Sportheim ab 18:30 Uhr statt.

Tagesordnungspunkte:

• Begrüßung, Eröffnung der Mitgliederversammlung
• Vorstellung des Erbbaurechtsvertrags
• Beschlussfassung
• Schlusswort

Zu allen Veranstaltungen möchten wir Euch schon heute
recht herzlich einladen und hoffen wieder viele Gäste und
Freunde der SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter begrüßen
zu dürfen.

VDK-ORTSVERBAND UNTERLEINLEITER
UND DÜRRBRUNN

Kontakt und Info:  Klemens Bauernschmitt, 09198 1018
E-Mail: bauernschmittklemens@gmail.com

Tagesfahrt Nabburg mit Weihnachtsmarkt auf Schloss
Guteneck: Tagesfahrt Nabburg zum Gansessen anschließend
Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck am Samstag den
29.11.25. Bus: Lieberth Reisen. Abfahrt: 8:00 Uhr Dürrbrunn
am Feuerwehrhaus; 8:10 Uhr Unterleinleiter am Dorfladen;
8:15 Uhr Gasseldorf Geck; 8:20  Uhr EBS  Bushaltestelle an der
B 470 in Fahrtrichtung Fo. Kosten: 69 Euro pro Person. Im Preis
enthalten: Bus, Reiseleiter, Gansessen und Eintritt Weihnachts-

markt. Das Geld wird im Bus kassiert. Bei Nichterscheinen ent-
stehen Unkosten die zu begleichen sind. Diese Fahrt ist bereits
ausgebucht. Veranstalter ist der VdK-Reisedienst Feucht-
wangen.

Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier:
Wir laden unsere Mitglieder mit Partner am 12. Dezember 25
zur Jahreshauptversammlung mit anschließender Weih-
nachtsfeier ein. Beginn 18 Uhr im Sportheim Unterleinleiter.
Wir bitten um Anmeldung bis 07.12.25 bei Klemens
Bauernschmitt Telefon 09198 1018.

EBSER SENIORENVERTRETUNG 55+

Kontakt: 09194/4346 – Breitenbach-Apotheke
Vorstand: Wolfgang Mehrer
Tel.: 0174 811 2073
E-Mail: seniorenvertretung@ebermannstadt.de
Webseite: https://www.ebermannstadt.de/bildung-kultur/senioren

Senioren – Spaziergänge in unserer Gemeinde:  Wegen man-
gelnder Beteiligung können wir das geplante neue Projekt
derzeit nicht realisieren – Schade, aber wir bleiben dran!

Bewegungstraining: Seit Dienstag, den 02.09.2025 treffen wir
uns wieder wöchentlich wie immer von 16:30 – 17:15 Uhr zum
Bewegungstraining. Seit Oktober findet es wieder im Bür-
gerhaus, Bahnhofstr. 5, statt! Die Teilnahmegebühr beträgt
für 10 Stunden 20 €. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Boule spielen (jetzt ist Winterpause): Die „Freiluft-Saison“
endet im September und die Winterpause startet.

Kegeln (muss warten): Eigentlich wollten wir im Oktober wieder
mit dem Kegeln starten, aber wegen der Renovierung des
Sportheims können wir noch keinen Starttermin fürs Ke-
geln festlegen!

Demenz-Gesprächsrunde: Unser nächstes Treffen ist am
Mittwoch, 12.11.2025 um 14:30 Uhr im Bellini, Bahnhof-
straße 14 in Ebermannstadt. Wir treffen uns monatlich in
einer Runde von Betroffenen, die demenzkranke Angehörige
pflegen. Unsere Teilnehmer tauschen sich mit ihren Erfahrun-
gen aus und helfen mit ihren Demenzkranken verständnisvoll
umzugehen. Die fachliche Unterstützung bekommen sie von
Frau Sommer (Leiterin der Amb. Diakonie in Bamberg). Sie
sind herzlich eingeladen – holen Sie sich Rat in allen Fragen zu
dem Thema Pflege. Die Teilnahme ist kostenlos und anonym.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Handy-Beratung – auch für Tablets möglich: Die Handy-Be-
ratung beginnt wieder mit dem neuen Schuljahr. Die Schüler
beraten auch gerne über die Nutzung von Apps, z.B. Einkaufs-
Apps für REWE, ALDI und Co.! Da die genauen Termine bei
Redaktionsschluss noch nicht feststanden erfahren Sie die
neuen Termine ab Oktober 2025 aus den reg. Zeitungen NN
und FT. Wir treffen uns wieder mittwochs ab 13:30 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rathauses! Die Termine für Novem-
ber sind der 12.11. und der 26.11.  und im Dezember der
3.12. und der 17.12.

Lesepaten: Auch die Lesepaten hatten Schulferien und wer-
den im neuen Schuljahr die Lesestunden für die Grundschüler
nach den Herbstferien (03. bis 07.11.) wieder durchführen.
Sobald der Schulalltag wieder eingekehrt ist, werden die Lese-

Mitteilungsblatt  l  November 2025    29



paten von Fr. Mehrer bei einem Treffen über die neuen Termi-
ne informiert.

Radtouren für Senioren und Genießer: Die Radtouren für
diese Saison sind beendet. Wir fuhren 19 Touren zwischen 15
und 70 km und 30 und 520 hm. Dabei wurde immer ein- bis
zweimal eingekehrt. Mitgefahren sind zwischen 5 und 15 Teil-
nehmer. Für das nächste Jahr werden die Touren bereits ge-
plant und im Frühjahr bekanntgegeben!

Einsteigen, genießen, erleben…. Ihre Rikscha-Fahrt wartet
– mit der Ebser Seniorenvertretung: Mit unserer Rikscha er-
leben Sie die schönsten Seiten von Ebermannstadt und Umge-
bung – ohne Anstrengung dafür mit ganz viel Freude! Übrigens,
wir fahren auch in Winter und sind dafür gut ausgestattet!
Fahrten mit der Rikscha können auch kurzfristig gebucht wer-
den.  So buchen Sie Ihre Fahrt:
Wolfgang Mehrer, Mobil: 0174 811 2073, Mail:
seniorenvertretung@ebermannstadt.de oder fragen Sie bei
der Tourist-Information am Marktplatz.

Die Rikschafahrten sind kostenfrei! Den Erhalt und den Unter-
halt sowie die Pflege der Rikscha bestreiten wir ausschließlich mit
Spenden. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, können Sie
uns gerne eine Spende zukommen lassen. Sie können dem Fah-
rer Ihre Spende mitgeben oder auch unsere Bankverbindung
nutzen: IBAN: DE95 7635 1040 0000 0323 00 (Sparkasse
Forchheim), Verwendungszweck: „Rikscha für Senioren“.

Samstags- oder Generationen-Frühstück: Unser nächstes
Generationen-Frühstück bei Annette findet wieder am
08.11.2025 ab 9:30 Uhr statt. Eine Anmeldung bitte an Annette
– Tel.: 09194/726766. Wir freuen uns auf nette Gespräche in
alters-unabhängiger Runde.

Vortrag: Am Donnerstag, den 6.11.2025, 18:00 Uhr, im
Bellini, Bahnhofstr. 14, Ebermannstadt „Mit Diabetes le-
ben“. Referentin: Frau OÄ Dr. med. Elisabeth Dewald – Kli-
nikum Forchheim. Der Vortrag gibt einen umfassenden Ein-
blick in die verschiedenen Facetten des Lebens mit Diabetes
und richtet sich an Menschen, die selbst betroffen sind, sowie
an deren Angehörige und Interessierte.

• …und es wird auch wieder einen Vortrag über die aktuel-
len Betrugsmaschen geben!

ELFERRAT EBERMANNSTADT

Vorstand: Roland Hofmann, 09194 725444
Altreuthstr. 30, 91362 Pretzfeld
E-Mail: roland.hofmann@outlook.de
und: ebs-aha@web.de
Website: www.elferrat-ebs.de

Es geht wieder los mit der 5. Jahreszeit!

Am 11.11. stürmen wir das Rathaus und holen uns den Schlüs-
sel zu den Stadtkassen! Hierzu treffen uns um 18:30 Uhr im
Elferrats- bzw. Straßenkostüm auf dem Marktplatz. Wir ziehen
dann gemeinsam zum Rathaus und übernehmen den Schlüs-
sel um 19:11 Uhr.

Weitere geplante Veranstaltungen des Elferrates im Jahr 2026:

• 10.01.2026 Prunksitzung (Stadthalle Ebermannstadt)
• 11.01.2026 Seniorennachmittag (Stadthalle Ebermannstadt)
• 24.01.2026 Kinderfasching (Aula Mittelschule Ebermannstadt)
• 31.01.2026 Großer EBS’er Faschingsball (Stadthalle Ebs)
• 07.02.2026 Jugendfasching (Pfarrzentrum/altes Feuerwehr-

haus)
• 15.02.2026 Faschingsumzug

Vorverkaufsstart für die Prunksitzung und den Faschingsball
ist der 01.12.2025! Tickets können an verschiedenen VVK-Stel-
len, in unserem Online-Shop und an unserem Stand am Weih-
nachtsmarkt erworben werden! Das ist doch die perfekte Idee
für ein Weihnachtsgeschenk!

Wir nehmen mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in Eber-
mannstadt vom 28.11.-30.11. teil! Besucht uns gerne vor Ort!
Es gibt Pizza, Flammkuchen, Glühgin (auch alkoholfrei) und
weißen Glühwein. Als besonderes Schmankerl gibt es auch Ti-
ckets für unsere Veranstaltungen zu erwerben! Wir freuen uns
auf euch!

Wir möchten nochmal auf unser Crowdfunding gemeinsam mit
der VR-Bank Bamberg-Forchheim hinweisen. Mit dem einge-
sammelten Spenden wollen wir neue Straßenkostüme für un-
sere Juniorengarde anschaffen. Das Ergebnis könnt ihr dann
spätestens am Faschingsumzug in Ebermannstadt bewundern.

Weitere Informationen findet ihr direkt auf der Seite (https://
www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/gemeinsam-fuer-
neue-kostueme), auf unsere Homepage und auf unserer
Instagram und Facebook Seite.

Kleiner Hinweis: Die VR-Bank verdoppelt alle Spenden bis zu
einem Wert von 50 € pro IBAN. Alle Spenden mit mehr als 50 €
pro IBAN werden, nur mit 50 € bezuschusst. D.h. bei größeren
Spenden gerne über zwei verschiedene IBANs spenden.

Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung! Vielen Dank!

Immer auf dem laufenden bleibt man auf unserer Homepage
www.elferrat-ebs.de!

FRÄNKISCHE-SCHWEIZ-VEREIN
ORTSGRUPPE EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Wolfgang Mehrer
E-Mail: presse@fsv-ebermannstadt.de
Webseite: www.fsv-ebermannstadt.de
Soziale Medien: Facebook: www.facebook.com/fsvebs
Instagram: www.instagram.com/fsv.ebs
WhatsApp: wa.me/4915111087519

Wir laden zu folgenden Veranstaltungen im Monat Novem-
ber 2025 recht herzlich ein:

Donnerstag, 06.November, 13:00 Uhr: Halbtageswanderung
– „Romantischer Rundweg bei Obertrubach über Bärnfels
und Pitztal“

Treffpunkt: 13:00 Uhr(!) Parkplatz Oberes Tor (neuer REWE-
und Aldi-Markt für Fahrgemeinschaften, Mitfahrer Unkosten-
beitrag für Fahrtgeld:  4€).

Ausgangspunkt: 13:30 Uhr am 2.großen Wanderparkplatz
rechts am Ortsende von Obertrubach Richtung Bärnfels – (nicht
der erste Parkplatz mit Blick zu Felsen und einem großen
Kreuz)

Die Route führt uns von Obertrubach über das Gründleinstal
nach Bärnfels (Burgruine) und über den Höhenrücken ins Pitztal.
Am großen Felstor vorbei geht es durch den schönen Hohlweg
wieder zurück nach Obertrubach.

Gesamtdauer (Gehzeit):   ca. 3,5 Stunden bei einer Wegstre-
cke von ca. 8 km, insgesamt ca. 200 m Auf-/Abstieg mit dem
höchsten Punkt auf 570m, nicht sehr anstrengend, (meist
Wald- und Wiesenwege und Pfade, nur ganz kurz Straße in
Bärnfels), festes Schuhwerk und Wanderstöcke wie immer
empfohlen.
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Anmeldung bei den Wanderführern (mit Angabe Einkehr-
wunsch). Wanderführer:  Silvia und Reinhard Lemmer - 09194-
8678.

Donnerstag, 06.November, 19:00 Uhr, Gasthof Schwanen-
bräu (Nebenzimmer): Erweiterter Vorstand - Herbstsitzung

Hierzu ergeht noch separate Einladung mit Tagesordnung an
die Vorstandsmitglieder.

Eindecken und Einräumen der Marktplatzkrippe Ende No-
vember (KW48)

Wir treffen uns zum Eindecken und dem anschließenden
Einräumen der Krippe am Marktplatz, um mit dem Auf-
bau in die Vorweihnachtszeit zu starten. Termin ist jedoch
witterungsabhängig, daher vorher Rücksprache bei der
Vorstandschaft.

Besten Dank im Voraus!

GEMEINSCHAFT DER GARTENFREUNDE
EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Klaus Neuner, 09194 8943
E-Mail: neuner.klaus@googlemail.com

Am Samstag, 15. November Mitgliederversammlung/
Jahresabschlussfeier mit Ehrungen, um 15.00 Uhr im
Hasenbergzentrum, kostenlose Bewirtung mit Kaffee und
Kuchen.

Wir laden ein zu einer Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt
in Würzburg am Samstag, 06. Dezember, Abfahrt 10.30
Uhr in EBS Parkplatz Oberes Tor, ab 12.30 Uhr Stadt-
führung in Würzburg, danach Freizeit für einen Bummel
durch die mehr als 100 Buden und Stände rund um die
Marienkapelle und die Gassen der Altstadt, auch Nicht-
mitglieder sind willkommen.

Unser diesjähriger Obsterlebnistag am Sonntag, 28. Sep-
tember auf dem Marktplatz war wieder ein großer Erfolg. Bei
herrlichem Herbstwetter kamen zahlreiche Besucher in die
„Gute Stube“ unserer Stadt. Großen Zulauf gab es wieder bei
der Bestimmung nicht bekannter Apfel- und Birnensorten durch
einen Pomologen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Unterstützern der
Veranstaltung, - Brauerei Dotterweich, REWE Mayer, Stadtver-
waltung EBS mit Bauhof, bei allen Ausstellern und Standbetreib-
ern und den vielen Besuchern aus der Region.

Ein ganz großer Dank geht an die Bäckerinnen und Bäcker, die
mit ihren wohlschmeckenden Backwaren die Kuchentheke ge-
füllt haben. Allen ein Dankeschön, die zum Gelingen der Ver-
anstaltung mit beigetragen haben.

Bei einer 8 tägigen Kulturreise vom 13. bis 20. April 2026 kön-
nen Sie mit uns den Frühling an der Algarve begrüssen. Im
Süden Portugals, an der Atlantikküste gelegen, zählt die Regi-
on zu den schönsten Küstenabschnitten weltweit. Die Berge
der Sierra de Monchique und schöne historische Städte laden
zum Besuch ein.

Wir möchten auf unsere Busreise im kommenden Jahr hinwei-
sen, Termin 03. bis 07. August 2026 mit dem Ziel Region
Lüneburger Heide und Hamburg.

Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen und Anmel-
dungen unter 09194-8943.

Gäste sind bei uns immer herzlich willkommen.

GOLFCLUB FRÄNKISCHE SCHWEIZ E. V., KANNDORF

Kanndorf 8, 91320 Ebermannstadt.
Telefon: 09194 4827
E-Mail: info@gc-fs.de
Web: www.gc-fs.de

Am 09. November startet unser letztes Turnier der Saison –
das Martini Gans Turnier!

Nicht ganz ernst, aber mit viel Spaß und einem köstlichen Gänse-
essen zum Abschluss in unserer Golfpension Messingschlager.
Anmeldungen sind über unser Sekretariat möglich.

Wir blicken auf ein tolles und erfolgreiches Jahr zurück

Unsere Mannschaften haben gekämpft und starke Ergebnisse
erzielt, viele Neugierige konnten wir beim Schnupper- und Ein-
steigergolf für unseren Sport begeistert und bei „EBS spielt“
waren wir im Oktober mit viel Freude dabei.

2026 setzen wir noch einen drauf – erstmals sind wir beim
Faschingsumzug vertreten und freuen uns schon riesig dar-
auf!

Jetzt wird es etwas ruhiger auf unserem Platz, doch unsere
Driving Range, der Kurzplatz und der 18-Loch-Platz bleiben
geöffnet – alle Golferinnen und Golfer sind wie immer herzlich
willkommen.

Im goldenen Herbst zeigt sich unser Platz außerdem als wun-
derschöner Rückzugsort für entspannte Runden in herrlicher
Natur.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitglieder, Sponsoren
und Partner für ein großartiges Golfjahr!

Wir freuen uns schon auf die nächste Saison, in der wir unsere
Clubwerte Freude, Gesundheit und Gemeinschaft weiterhin
gemeinsam leben und gestalten wollen.

HOSPIZVEREIN FÜR DEN LANDKREIS FORCHHEIM E. V.

Beratungs- und Unterstützungsangebote für schwerstkranke
und sterbende Menschen und deren Angehörige

Büro Forchheim: Birkenfelderstr. 27, Forchheim,
Dienstag und Donnerstag 10 - 12 Uhr

Zweigstelle Ebermannstadt: Feuersteinstr. 11 a (in den Räu-
men des Familienstützpunktes), Dienstag 8 – 14 Uhr

Telefon: 0 91 91 - 70 26 26,
E-Mail: info@hospizverein-forchheim.de

Lust auf ein besonderes Ehrenamt? Am 17. Januar 2026 startet
der Hospizverein einen neuen Qualifizierungskurs zum ehren-
amtlichen Hospizbegleiter*zur ehrenamtlichen Hospizbeg-
leiterin. Besuchen Sie unsere Informationsabende, um unver-
bindlich Informationen zu Inhalten des Qualifizierungskurses
und zur Arbeit als ehrenamtlicher Hospizbeglei-
ter*ehrenamtliche Hospizbegleiterin zu erhalten.

Termine:

• Mittwoch, 19. November 2025, um 19.00 Uhr im Büro des
Hospizvereins Birkenfelderstr. 27, 91301 Forchheim

• Mittwoch, 3. Dezember 2025, um 19.00 Uhr im Café Bellini
(im Erdgeschoss des Seniorenzentrums Fränkische Schweiz
der Diakonie) Bahnhofstr. 14, 91320 Ebermannstadt

Bitte melden Sie sich unter 09191 - 702626 an und nennen Sie
Ihren Wunschtermin.
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KULTURKREIS EBERMANNSTADT E. V.

Kontakt und Info: Gabriele Thaller-Rauch, 09194 506-40
E-Mail: touristinfo@ebermannstadt.de
Webseite: www.kulturkreis-ebs.de

Im November setzt der Kulturkreis sein Programm fort.

Auch Nichtmitglieder sind bei allen Veranstaltungen willkom-
men.

Die Tickets für das beliebte Weihnachtskonzert mit dem
Bamberger Streichquartett am 27.12. gibt es bei der Buch-
handlung Faust ab Mitte November.

Donnerstag, 13.11. 2025, 19:30 Uhr:
Aus der Geschichte lernen

Wie sich in unserer Region innerhalb eines halben Jahrhun-
derts die Monarchie über Revolution und Republik, Diktatur
und Zweiten Weltkrieg zur Demokratie entwickelt hat

In einer Mischung aus Lesung und Power-Point-Vortrag geht
Dr. Franze anhand ausgewählter Textstellen  seines Buchs
„Der schwierige Weg zur Demokratie“ auf die leidvollen Er-
fahrungen in zwei Kriegen, auf die NS-Diktatur und den Wi-
derstand ein, die in der überschaubaren Region der Fränki-
schen Schweiz gemacht wurden, bis nach 1945 eine demo-
kratische Neuordnung entstanden ist, die bis heute zu Frie-
den und Wohlstand geführt hat.

Vortrag: Dr. Manfred Franze.
Ort: Hasenbergzentrum, Feuersteinstr.11.
Eintritt: Frei.

Donnerstag, 20. 11. 2025,19:30 Uhr:
Spanien – Mosaik zwischen den Meeren

Statistisch betrachtet gehört Spanien seit vielen Jahren zu den
beliebtesten Reisezielen der Deutschen – weite Teile des Lan-
des im Südwesten Europas bleiben dabei jedoch meist
unbesucht.

Neugierig auf Land und Leute, machte sich Steffen Ramer mit
der Kamera auf, die Vielfalt jenseits der Pyrenäen zu entde-
cken - von den grünen Felsküsten Nordspaniens durch weite
Hochebenen, wüstenhafte Landstriche und über zahlreiche
Gebirge bis zu den Stränden des Mittelmeers.

Aquädukte,   Moscheen, Kathedralen und Trutzburgen entlang
der Route sind steinerne Zeugen einer wechselvollen Vergan-
genheit von der Zeit als römische Provinz über die maurische
Herrschaft bis zur Rückeroberung durch die Christen.

Doch auch die jüngere Geschichte, der Herrschaft Francos,
hat bis heute unübersehbare Spuren hinterlassen.

Bei seinen Streifzügen mischte sich der Referent unter Wall-
fahrer, besuchte ausgelassene Fiestas, erhielt Einblick in die
Gitarrenherstellung, schaute bei der Orangenernte über die
Schulter, erreichte mit seinem Campingbus das „Ende der Welt“
am Cabo Fisterra, schlenderte über die Boulevards von Mad-
rid und wanderte in Begleitung eines eigensinnigen Esels durch
die Berge Kataloniens.

Nach fünfzehn Reisen auf die Iberische Halbinsel für diesen
Vortrag ist ein Portrait entstanden, das bekannte und unbe-
kannte Seiten Spaniens zeigt.

Multivisions-Show von Steffen Ramer.
Ort: Hasenbergzentrum, Feuersteinstr.  11.
Eintritt: Frei.

LANDSMANNSCHAFT SCHLESIEN

Kontakt und Info: Anneliese Woschke, 09191 80048
und Christine Stief, 09198 997776
E-Mail: schlesien@woschke.de oder rstief@gmx.de
Webseite: www.landsmannschaft-schlesien-bayern.de

Liebe Mitglieder und Landsleute, sehr geehrte Freunde und
Gönner der Landsmannschaft Schlesien!

Wir laden herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

• Sonntag, 02. November, „Tag der Heimat“ in Erlangen im
Redoutensaal,

• 14.30 Uhr Einlass für die Ausstellung „Zeitzeugen der Ver-
treibung“,

• 15.00 Uhr Festansprache des Generalkonsuls der Republik
Polen, Herr Rafal Wolski

Samstag, 08. November, 10:00 Uhr: Landesfrauenseminar
2025 „Schlesien in seiner Vielfalt – Schlesien in Vergangenheit
und Gegenwart“ im Haus der Heimat in Nürnberg. Das Semi-
nar richtet sich nicht nur an Frauen, sondern an alle, die an
Schlesien Interesse haben. Es wurde wieder ein sehr spannen-
des Programm erarbeitet. Mitfahrtmöglichkeit nach Nürnberg
ist gegeben. Bitte melden sich bei Anneliese Woschke, Tel.
09191-80048.

Sonntag, 16. November, Volkstrauertag. Um 10.00 Uhr
Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus, anschlie-
ßend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Vorschau auf den Monat Dezember:

• Sonntag, 14. Dezember, 14.00 Uhr „Schlesische Weih-
nachtsfeier“ im Pfarrzentrum

Haben Sie Fragen, dann wenden Sie sich bitte an die Vorstands-
mitglieder der Landsmannschaft.

MUSIK- UND GESANGVEREIN EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Winfried Reichold, Mobil: 0162 2625553
E-Mail: WinfriedReichold@aol.com
Webseite: www.mgv.ebermannstadt.de

Die Faszination eines Chores - er führt Gesang und Acht-
samkeit zusammen und entfaltet dabei Wirkungen, die
unsere Gesundheit stärken

Dies haben Untersuchungen mehrfach bewiesen. Wir, die
Sängerinnen und Sänger brauchen diese Untersuchungen nicht,
denn wir haben schon immer große Freude und Spass bei un-
seren Singstunden. Und wenn wir andere mit unseren Auftrit-
ten begeistern, ist auch dies etwas ganz Besonderes. Es ist
einfach die Faszination des Gesangs.

Deshalb freuen wir uns über jede und jeden, der bei uns vor-
beischaut und sich ebenfalls begeistern lässt. Hingehen! Mit-
singen! Dabeibleiben!

Unsere Singstunden:

• Mixed Generation - mittwochs, 19.45 Uhr, Hasenbergzentrum
• Männerchor - dienstags, 19.00 Uhr, Sängerstammtisch, GH

Resengörg

Vorschau:

• So. 16.11.2025, 10.45 Uhr - Mitwirkung beim Volkstrauertag,
Ehrenmal Stadtpfarrkirche
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• 28.-30.11.2025 - Besuchen Sie unseren Stand am Weih-
nachtsmarkt

• So. 28.12.2025 - 16.00 Uhr, Stadtpfarrkirche Ebermannstadt
- Weihnachtskonzert

SCHÜTZENGESELLSCHAFT EBERMANNSTADT 1853 E. V.

Kontakt und Info: Cedrik Müller (Vorstand)
oder Sven Wagner (1.Schützenmeister)
Tel. Schützenhaus: 09194/5741
E-Mail: sg1853.ebs@gmail.com
Webseite: www.sg-ebs.de

Vereinsmeisterschaft verlängert

Gute Nachrichten für alle Mitglieder: Die Vereinsmeisterschaft
wurde bis zum 14. November verlängert! Nutzen Sie die zu-
sätzliche Zeit, um Ihre persönlichen Bestleistungen zu erzielen
und am Wettkampf teilzunehmen.

Schießzeiten sind Dienstag 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, Donnerstag
18:30 Uhr – 21:00 Uhr. Es kann in allen anerkannten Diszipli-
nen des BSSB angetreten werden, für die Wertung wird eine
Mindestteilnehmeranzahl je Disziplin & Altersklasse von drei
Personen vorausgesetzt.

Vereinsinternes Schafkopfrennen

Am 21. November findet unser traditionelles vereinsinternes
Schafkopfrennen statt. Karten- und Schützenfreunde sind herz-
lich eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Start-
gebühr beträgt 5€ pro Person. Für die Anmeldung wenden Sie
sich bitte an Armin Dittrich.

SENIORENBEGEGNUNG IM PFARRZENTRUM ST. NIKOLAUS

Kontakt und Info: Gerti Zöbelein (09194/8297)

„Zur Ruhe kommen – zur Stille finden“ steht über dem Vor-
trag am Dienstag, 4.11.2025, zu dem Herr Helmut Hof, lang-
jähriger Leiter der Kath. Erwachsen Bildung in Forchheim, zu
uns kommt. In unserer schnell lebigen Zeit und oftmals gehetz-
ten Alltag wünschen wir uns mehr Ruhe und Ausgeglichenheit.
Oft spüren wir dann, dass sich innere Ruhe nicht erzwingen
lässt. Im Vortrag und Gespräch gibt uns der Referent Hinweise
und praktische Anregungen für unseren Alltag.

„Mach mit und bleib fit“ heißt es dann wieder am Dienstag,
18.11.2025. Frau Veronika Herlitz trainiert mit uns Beweglich-
keit und unser Gedächtnis mit Tanzen im Sitzen und begleitet
uns mit der Gitarre beim gemeinsamen Singen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Gäste sind herzlich willkom-
men. Beide Veranstaltungen beginnen um 14.30 Uhr mit Kaf-
fee und Kuchen. Ein Fahrdienst steht zur Verfügung.

Telefonische Anmeldungen unter 09194/8297. Gerti Zöbelein
und das gesamte Team.

SOLDATENKAMERADSCHAFT EBERMANNSTADT E.V.

Kontakt und Info: Hermann Wiemann
Telefon oder WhatsApp 0170 90 26 711

Die SK-Ebermannstadt lädt herzlich zu folgenden Veran-
staltungen ein:

Sonntag, 09.November 2025, um 10:00 Uhr Gottesdienst in
der Emmauskirche in Ebermannstadt. Uniformträger bitte in
Uniform.

Sonntag, 16. November 2025, SKE Gedenkgottesdienst zum
Volkstrauertag. Wir treffen uns um 09.45 Uhr am Marktplatz in
Ebermannstadt zum Kirchenzug. Um 10.00 Uhr ist Gottesdienst
und anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmahl.

Vorschau:
Sonntag, 07. Dezember 2025, SKE Weihnachtsfeier im Pfarr-
saal St. Nikolaus in Ebermannstadt. Ab 14:00 Uhr gibt’s es Kaf-
fee und Kuchen und nach einer feierlichen Stunde findet wieder
unsere Tombola statt.

Mittwoch , 10. Dezember 2025, findet unsere diesjährige SKE
Weihnachtsbusfahrt statt.  Wir fahren zum Weihnachtsmarkt
nach Annaberg - Buchholz und weiter nach Seiffen im Erz-
gebirge. Der Bus startet um 11:00 Uhr am Rewe Markt, Oberes
Tor, in Ebermannstadt. Näheres und Anmeldung bitte beim
Vorstand, Hermann Wiemann, unter: 0170/9026711.

Die Soldatenkameradschaft freut sich auf rege Beteiligung.

SV MOGGAST E. V.

Kontakt und Info: Thomas Reichold, 09194 9330
E-Mail: info@sv-moggast.de
Webseite: www.sv-moggast.de
Soziale Medien: https://www.facebook.com/SVMoggast/
?locale=de_DE
https://www.instagram.com/svmoggast/

• 02.11.2025: 10:30 Uhr D-Jugend SV Moggast SV Hetzles 3
• 16.11.2025: 12:30 Uhr Herren-Reserve SV Moggast 2 DJK

Schlaifhausen 2
• 16.11.2025: 14:30 Uhr Herren SV Moggast SpVgg Reuth 2

TSV EBERMANNSTADT

Darts-SportDarts-SportDarts-SportDarts-SportDarts-Sport

Kontakt und Info: Heiko Stark,
WhatsApp: 0176 62197019
E-Mail: darts@tsvebs.de

Trainingszeiten: Mittwochs, ab 19:00 Uhr.
Location: Sportheim TSV Ebermannstadt, Nebenraum Gast-
stätte. Sportplatzstr. 4, 91320 Ebermannstadt.

FußballFußballFußballFußballFußball

Webseite: www.tsvebs.de
E-Mail: info@tsvebs.de

Heimspiele September Saison 2025/2026:

Herren 1. Mannschaft, Kreisliga 1 Erlangen/Pegnitzgrund:
• So., 16.11.2025, 14:30 Uhr: TSV Ebermannstadt vs ASV

Niederndorf

Herren 2. Mannschaft, A-Klasse 3 Erlangen/Pegnitzgrund:
• So., 16.11.2025, 12:30 Uhr: TSV Ebermannstadt 2 vs DJK

Weingarts

Damen, Bezirksliga 1 Mittelfranken:
• So., 23.11.2025, 10:30 Uhr: SG TSV Ebermannstadt/DJK

Eggolsheim vs SpVgg Erlangen 2

TischtennisTischtennisTischtennisTischtennisTischtennis

Kontakt und Info: Klaus Peter 09194 5482
E-Mail: klaus.peter.ebs@gmx.de

Wenig erfolgreich verlief für die Tischtennisabteilung des TSV
Ebermannstadt der Start in die neue Saison.
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Die Herren-Teams konnten bisher insgesamt nur einen Sieg
verbuchen; die 3. Mannschaft musste sogar wegen länger-
fristigen Verletzungen von zwei Aktiven vom Spielbetrieb zu-
rückgezogen werden. Auch die Jungen IV  musste abgemel-
det werden.

Punktspielergebnisse:

Herren I  Bezirkslklasse A Gruppe 1 Nord: Neunkirchen III –
EBS I 8:2. Herren II Bezirksklasse B Gruppe 1 Nord: Herolds-
bach II – EBS II 6:4, Neunkirchen IV – EBS II 2:8. Herren IV
Bezirksklasse D Gruppe 1 Nord: Kirchehrenbach – EBS IV 8:2,
Effeltrich VIII – EBSIV 8:2, Eggolsheim IV – EBS IV 10:0. Jungen II
Bezirksklasse C Gruppe 1: Jahn Forchheim III – Jungen I 5:5,
Jungen I – Zeckern II 5:5. Jungen II Bezirksklasse D Gruppe 1:
Jungen II – Pinzberg II 7:3, Weingarts – Jungen II 2:8. Jungen III
Bezirksklasse D Gruppe 2: Eggolsheim II – Jungen III 10:0,
Hausen IV – Jungen III 8:2, Jungen III – Heroldsbach III 2:8.

Trainingszeiten der TT-Abteilung: (in der Stadthalle)

• Montag 18.00-19.30 Uhr Jugend, 19.30-22.00 Uhr Erwachsene
• Mittwoch 18.00-19.30 Uhr Jugend, 19.30-22.00 Uhr Erwachsene

VDK ORTSVERBAND EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Helga Kuplich-Schramm 09194 / 7951913
E-Mail: ov-ebermanstadt@vdk.de
Webseite: www.vdk.de/ov-ebermannstadt

Weihnachtsaktion des Sozialverbands VdK Ortsverband
Ebs: „Niemand ist so reich, dass er nicht eine kleine Freu-
de braucht – und niemand so arm, dass er keine schenken
kann.“

Weihnachten ist die Zeit des Miteinanders und der kleinen
Gesten. Der Sozialverband VdK Ortsverband Ebs möchte auch
in diesem Jahr wieder ein wenig Freude schenken und kleine
Weihnachtspäckchen an Menschen übergeben, die alleine le-
ben, oder die mit wenig Geld auskommen müssen.

Oft wissen Nachbarn oder Bekannte, wer in unserer Gemein-
de Unterstützung gut gebrauchen könnte.

Wenn Sie jemanden kennen, der sich über eine kleine Auf-
merksamkeit zu Weihnachten freuen würde, melden Sie sich
bitte beim Vorstand.

Alle Hinweise werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass an Weihnachten
niemand vergessen wird.

Möchten Sie auch helfen?

Wer sich an dieser Aktion mit einer kleinen Spende beteiligen
möchte, kann sich ebenfalls gerne an die Ortsvorsitzende Tel.:
09194 7951913 wenden.

Jede Unterstützung hilft dabei, ein bisschen Licht und Wärme
in die Weihnachtszeit zu bringen.

Unsere Aktivitäten im November:

Samstag, den 08.11. 2025 ab 17 Uhr:
Wirtshaussingen mit fränkischen Gschichtla

Der VdK-Vorstand lädt im Schützenhaus ab 17 Uhr herzlich
zum traditionellen Wirtshaussingen ein. Für die musikalische
Begleitung sorgen die Vollblutmusiker Monika und Manfred,
die mit Schwung und Leidenschaft für beste Stimmung sorgen
werden.

Natürlich gehören auch fränkische Gschichtla zu einem stim-
mungsvollen Wirtshaussingen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: es gibt
eine zünftige Brotzeit oder Bratwürste mit Sauerkraut.

Damit alle Gäste ausreichend bewirtet werden können, wird
um eine kurze Anmeldung bei Armin Dittrich (Tel. 09194 5209)
gebeten.

Gäste sind herzlich willkommen!

Sonntag, den 16. Nov.: Volkstrauertag mit Kranzniederlegung

Die VdK-Mitglieder treffen sich um 10 Uhr zum Kirchgang. An-
schließend Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal hinter der
kath. Kirche St. Nikolaus. Der Volkstrauertag ist ein bundeswei-
ter Gedenktag für die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherr-
schaft auf der ganzen Welt.

Vorankündigung für Dezember:

Samstag, 6. Dezember 14.30 Uhr VdK Adventsfeier

Der VdK Vorstand lädt heute schon alle Mitglieder, Freunde
und Gönner des Sozialverbandes VdK OV Ebermannstadt recht
herzlich zu unserer Adventsfeier ins Schützenhaus in Eber-
mannstadt, Sportplatzstr.6, ein.

Das neue VdK- Jahresprogramm 2026 ist da!

Das Team vom VdK OV freut sich, Ihnen das Jahresprogramm
2026 an der Adventsfeier präsentieren zu können.

BEREITSCHAFTSARZT

In Notfällen ohne Lebensgefahr sollen Patienten die
Bereitschaftspraxis am Klinikum Forchheim (Krankenhausstr.
8) aufsuchen.

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do: 19.00 – 21.00 Uhr
Mi u. Fr: 16.00 – 21.00 Uhr
Sa, So u. Feiertag: 09.00 – 21.00 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, in dieser Zeit ist durch-
gehend ein Arzt und medizinisches Fachpersonal anwesend.

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST

Dienstbereit in der Praxis von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. In der übrigen Zeit Behandlungs-
bereitschaft. Die Tonbandansage für den Notdienst ist and den
eingeteilten Tagen unter der Telefonnummer 0921/761647 zu
hören. Der Notdienst kann für alle Bereiche im Internet nach-
gelesen werden unter: www.notdienst-zahn.de

• 01./02.11.2025: Dr. med. dent. Pinsel Valesca Angelika,
91336 Heroldsbach, Am Kübelweiher 5, Tel. 09190/8213

• 08./09.11.2025: Dr. Rasp Peter, 91094 Langensendelbach,
Hauptstr. 34a, Tel. 09133/7699900

• 15./16.10.2025: Dr. Rathe Florian MSc, 91301 Forchheim,
Bayreuther Str. 39, Tel. 09191/341500
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• 22./23.11.2025: Privatdozent Dr. Dr. med. habil. Schlee
Markus, 91301 Forchheim, Bayreuther Str. 39, Tel. 09191/
341500

• 29./30.11.2025: Dr. Dr. Schmidt Frank, 91301 Forchheim,
Hainbrunnenstr. 8, Tel. 09191/9757600

GESELLIGER SPIELEABEND

Kontakt und Info: Ute Jökel, 0152 08634820

Seit Anfang 2024 treffen sich Spielbegeistert regelmäßig mitt-
wochs ab 19:00 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen
Emmauskirche.

Zwanglos und fröhlich geht es zu bei Brett - und Kartenspielen
wie Rummykub, 6nimmt, Skippo und anderen Spielen. Neue
Spielideen werden begeistert aufgenommen. Über Verstärkung
freut sich die Gruppe.

PFLEGESTÜTZPUNKT LANDKREIS FORCHHEIM

Kontakt und Info: 09191 86-2290
Oberes Tor 1, 91320 Ebermannstadt
Sprechtag jeden 1. und 3. Dienstag im Monat v. 9-12 Uhr

Der Pflegestützpunkt Landkreis Forchheim berät alle Bürger-
innen und Bürger kostenfrei, neutral und vertraulich rund um
das Thema Pflege - zu Pflegebedürftigkeit, Entlastungs- und
Unterstützungsangeboten, zur Finanzierung der Pflege und zu
Pflegegraden.

Die Pflegeberaterinnen des Pflegestützpunktes stehen jeden
1. und 3. Dienstag im Monat von 9-12 Uhr im Landratsamt
Ebermannstadt für Ihre Fragen zur Verfügung. Um längere
Wartezeiten zu vermeiden, wird um vorherige telefonische
Terminvereinbarung unter 09191/86 2290 gebeten. Es besteht
zusätzlich die Möglichkeit, Beratungstermine an anderen Wo-
chentagen individuell zu vereinbaren.

TANZ MIT – BLEIB FIT

Kontakt und Info: Elisabeth Ullrich, 0951 9682455
E-Mail: Elisabeth.Ullrich@web.de

Gemeinsam tanzen – Freitags mit neuer Uhrzeit

Gemeinsam oder solo, wir tanzen nach Musik aus aller Welt.
Mit schwungvollen Schrittfolgen kommen wir in Bewegung und
bringen Körper, Geist und Seele in Einklang. Für alle, die Spaß
am Tanzen haben. Benötigt werden hierzu nur gute Laune und
bequeme feste Schuhe. Wir freuen uns auf Sie!

OG Pfarrzentrum der kath. Kirche in Ebermannstadt.

• Freitag: 07. 11. von 15 – 16:30 Uhr
• Freitag: 05.12. von 15 – 16.30 Uhr

REISEBERICHT VON JÜRGEN PÖHLMANN

Mit dem Fahrrad von Ebs nach Moskau

Seit dem 14.2.2022 befindet sich die Ukraine im Kriegszustand
mit Russland! Im Juli 2016 begab sich Jürgen Pöhlmann auf eine
3000KM lange Radtour durch Osteuropa und konnte die Grenz-
übergänge in die Ukraine und Russland (fast)noch problemlos
überqueren.

Mit beeindruckenden Bildern von West nach Ost erfolgt eine
Neubewertung dieser Tour unter Berücksichtigung der aktuel-
len Lage.

Herzlichste Einladung an alle Radbegeisterten und politisch
Interessierten zu einem Spannenden Abend mit neutraler Be-
trachtung und hoffentlich Leidenschaftlicher Diskussion am
Ende des Vortrags.

Veranstaltungsort ist das Sportlerheim in EBS, Sportplatzstr. 4.
Termin ist der 15.11.2025, Beginn 19.30! Der Eintritt ist kosten-
frei. Spenden werden wie immer für Soziale Projekte in der
Region verwendet!

SOZIALPSYCHIATRISCHER DIENST FORCHHEIM
INSEL BERATUNGSSTELLE

Kontakt und Info: 09191-736296-0

Außensprechstunde in Ebermannstadt, Caritas-Sozial-
station, Bahnhofsplatz 4:

• Do. 08:00 – 13:00 Uhr (wöchentlich)
• Termin nach Vereinbarung

BÜRGERFORUM EBERMANNSTADT E. V.

Kontakt und Info: Thomas Dorscht, 0172 9898405
E-Mail: info@buergerforum-ebs.de
Webseite: www.buergerforum-ebs.de

Die Bürgerforum-Vorstandschaft lädt zur jährlichen ordentli-
chen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Vorstand-
schaft am Freitag, den 14.11.2025, um 18.00 Uhr in die Golf-
pension Messingschlager nach Kanndorf ein.

Die Tagesordnung geht den Mitgliedern mit dem Einladungs-
schreiben zu.

Wir werden außerdem auch aus der aktuellen Stadtpolitik be-
richten und freuen uns auf gute Gespräche und Anregungen.

NEUE LISTE EBERMANNSTADT E. V.

Kontakt und Info: Christiane Meyer
E-Mail: mail@neueliste-ebs.de
Webseite: www.neueliste-ebs.de

Herzliche Einladung zum Stadtgespräch!

Am Samstag, dem 22. November, um 9:30 Uhr lädt die NLE
alle Bürgerinnen und Bürger herzlich in die Sonne29 ein. In
gemütlicher Frühstücksrunde können Sie die Kandidierenden
für den neuen Stadtrat persönlich kennenlernen. Sie nehmen
sich Zeit für Ihre Fragen und Anliegen. Die NLE spendiert einen
frischen Smoothie – für einen guten Start in den Tag.

Kommen Sie vorbei, reden wir miteinander über unser Ebs!
Wir freuen uns auf Sie – ob mit Familie, mit Freunden oder
allein.

Mehr zur NLE und ihrer Arbeit für Ebermannstadt jederzeit auf
www.neueliste-ebs.de.

FREIE WÄHLER / BÜRGERBLOCK EBERMANNSTADT E. V.

Kontakt und Info: Dieter Kemmerth, 0173 9764332

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Montag, den 17.11.2025 um 18.30 Uhr findet im Neben-
zimmer des Gasthaus Schwanenbräu die Jahres-
hauptversammlung der FW/BB statt. Alle Mitglieder sind herz-
lich eingeladen.
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Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahl der Vorstandschaft
7. Aktuelles aus der Stadtpolitik
8. Wünsche und Anträge

Einladung zur Nominierungsversammlung der Freien
Wähler / Bürgerblock Ebermannstadt e.V. zur Nominierung
der Stadtratskandidaten

Am Dienstag, den 25.11.2025 um 19.00 Uhr findet im Sport-
heim in Ebermannstadt die Nominierungsversammlung der
Stadtratskandidaten statt. Alle Mitglieder, Kandidaten und In-
teressierte sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Wahl eines Versammlungsleiters und Stellvertreter
4. Vorstellung der Nominierungsliste
5. Abstimmung der Nominierungsliste

ENERGIESTAMMTISCH
EBERMANNSTADT

Kontakt und Information: https://energiestammtisch-ebs.de
FREIE WÄHLER Bürgerblock Ebermannstadt e.V.

Der Energiestammtisch Ebermannstadt lädt am Freitag den
07.11.2025 ab 17:00 Uhr zum Treffen in das Gasthaus
Schwanenbräu um ein.

Tipp: Die Wärmepumpe ist aktuell die Heizung mit dem ge-
ringsten Primärenergieeinsatz.

Bis Ende des Jahres und eventuell darüber hinaus, gibt es die
Wärmepumpenförderung.

Beabsichtigen Sie in den nächsten zwei Jahren ihre Heizung zu
renovieren, dann sollten sie in den nächsten Monaten einen
Förderantrag bei der BAFA stellen.

Die Angaben zum Förderantrag können bei neuen Wünschen
oder Erkenntnissen überarbeitet werden.

Läuft der Förderantrag aus, ohne dass er beansprucht wurde,
entstehen keine Kosten.

Seien wir mal ehrlich: Man kann sich die Farbe Grau ja unter
modischen Aspekten ganz unkompliziert schönreden. Die Far-
be Grau ist zeitlos, passt zu allem und ist beim Anblick zuletzt
erstellter Neubauten geradezu fantasielos häufig angewen-
det - oft als Farbton für Fensterläden, Dächer und teilweise
sogar Gartenumzäunungen scheinbar Standard dieser Zwan-
zigerjahre. Man bekommt fast den Eindruck: Willst du dazu-
gehören und UpToDate sein? Dann wähle Grau!

Seltsamerweise beklagen sich aber die
meisten, wenn der Witterungsverlauf
im fortschreitenden Herbst mangels
astronomischen Tageslichts und wegen
gehäufter Hochdruckwetterlagen mit
erhöhter Neigung zu Nebel und Hoch-
nebel über etwas ganz Natürliches –
zumindest in unseren klimatischen
Breitengraden. Der Oktober hat uns ge-
lehrt: Wunsch und Hoffnung sind das
eine – Wirklichkeit und Wetteralltag das
andere. So bleiben wir in der Region
weit hinter dem potentiell möglichen
Sonnenstunden-Soll zurück. Sämtliche
Grautöne wurden im Laufe des Monats
durchdekliniert – von Bodennebel über
Hochnebel bis hin zu mittelhohen und
hohen Wolkendecken, die der Sonne -
und damit uns - eher Minutenglück an vielen Tagen bescher-
te. Im letzten Monatsdrittel war das einzig neue, dass auch
wieder häufiger Regen hinzukam. Zumindest der Natur tut
dies gut, wenn der Wurzelboden tiefergreifende durchnässt
wird. Mit Blick auf den November könnte man also sagen: Wir
haben durch das Aushalten von gnadenlos hartnäckigem Grau

von früh bis spät einen enormen Trainingsvorsprung für die
Saison. Salopp gesagt: Wir sind Kummer gewöhnt. Aber wie
sagte schon der erste große Humorist Bayerns, Karl Valentin
so ungefähr: „Ich rege mich nicht auf, wenn es regnet. Denn,
wenn ich mich aufrege, regnet es trotzdem.“ Deshalb neh-
men wir kurz zwei altbewährte Wetterregeln für den Novem-
ber zur Hand: „Ist der November warm und feucht, ist der
Winter meist mild und leicht“. Oder: „Je mehr Sonnenschein

im November, desto kälter wird der Win-
ter“. Bezogen auf die vorherrschende
Großwetterlage meint dies, dass West-
wetterlagen oft eine größere Beständig-
keit über den November hinaus in den
beginnenden Winter aufweisen. Und
wenn die Luft vom Atlantik kommt, ist
sie eher relativ mild und feucht. Im Ge-
gensatz dazu unterstellt man häufige-
rem Sonnenschein, eher Hochdruck-
wetterlagen, die durchaus dazu neigen,
sich im fortschreitenden Winter zu wie-
derholen. Lange Nächte und kurze Tage
bei wenig Wind bedeuten vermehrtes
Auskühlen, also mehr Frost und damit
ein strengeres Wintergepräge.

Um wieder zu unserem Ausgangspunkt,
dem Thema nerviges Dauergrau zurück-

zukehren: Viele Hochs im November bedeuten in den Niede-
rungen in der Regel aber leider auch viel Nebel und Hoch-
nebel. So ganz kommen wir also nicht aus der Nummer heraus.
Wie allerdings oben schon festgestellt: Darin sind wir ja bereits
trainiert und Kummer gewöhnt - falls es so kommen sollte.

       Dipl.-Forstwirt Christian König

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER:
NOVEMBERGRAU HATTEN WIR SCHON
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DO 06.11.2025 19:00 Uhr Herbstsitzung des erweiterten Vorstandes des FSV Ebermannstadt;Nebenzimmer Schwanenbräu

SO 09.11.2025 19:00 Uhr Gefährliche Erinnerung; Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht 1938; Burg Feuerstein

MI 12.11.2025 14:30 Uhr Wirtshaussingen m. Monika und Siggi aus der Volksmusikgruppe „die lustigen Oberfranken“;
Schützengesellschaft Ebermannstadt; Eintritt frei

MI 12.11.2025 17:00 Uhr Martinszug, Kita St. Marien, Pfarrkirche St. Nikolaus

DO 13.11.2025 13:00 Uhr Wanderung des FSV: Romantischer Rundweg bei Obertrubach über Bärnfels und Pitztal
(Felsformation und Ruine); Wanderführer: Reinhard Lemmer; Treffpunkt: Oberes Tor
Ebermannstadt; Anmeldung unter 09194 8678

DO 13.11.2025 19:30 Uhr Vortrag von Dr. Franze: „Aus der Geschichte lernen“; Kulturkreis Ebermannstadt;
Hasenbergzentrum; Eintritt frei

MI 19.11.2025 19:30 Uhr BlätterWALD, Lesung: Titus Müller „Die Dolmetscherin“; Hasenbergzentrum;
15€ Vorverkauf über vhs Forchheim

DO 20.11.2025 15:00 Uhr Begegnungscafé für „Jung und jung gebliebene“; Kath. Pfarrzentrum Ebermannstadt

DO 20.11.2025 19:30 Uhr Multivisions-Show von Steffen Ramer „Spanien – Mosaik zwischen den Meeren“;
Kulturkreis; Hasenbergzentrum; Eintritt frei

SO 23.11.2025 Vorweihnachtsmarkt in Niedermirsberg, an der Jakobuskirche; Eintritt frei

DI 25.11.2025 18:00 Uhr Hl. Messe zur Ewigen Anbetung, anschließend Lichterprozession durch die Stadt;
Anwohner werden gebeten, die Häuser festlich zu beleuchten; Pfarrkirche St. Nikolaus

FR 28.11.2025 18 - 22 Uhr EBSer Weihnachtsmarkt; Eintritt frei

SA 29.11.2025 16 - 21 Uhr EBSer Weihnachtsmarkt; Eintritt frei

SO 30.11.2025 14 - 20 Uhr EBSer Weihnachtsmarkt; Eintritt frei

SA 29.11.2025 18:00 Uhr Hl. Messe zur Ewigen Anbetung, Segnung Adventskränze, Lichterprozession;
Alte Kirche Niedermirsberg

SO 30.11.2025 13:30 - 17:30 Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

FR 07.11.2025 17:30 Uhr Martinsumzug; Parkplatz vor dem Sportheim

SA 08.11.2025 11:30 Uhr Schlachtfest FFW ULL, Feuerwehrhaus ULL

SO 16.11.2025 17:00 Uhr Ökumenische Nacht der Lichter, Kath. Kirche Unterleinleiter

FR 21.11.2025 Schafkopfturnier, SpVgg, Sportheim

SA 29.11.2025 Fahrt in die Oberpfalz mit Gansessen, VdK ULL

Um in den städtischen Veranstaltungskalender aufgenommen zu werden, senden Sie bitte folgende Infos an
touristinfo@ebermannstadt.de: Name der Veranstaltung, Veranstalter, Veranstaltungsort, Datum, Uhrzeit, Programm /
Beschreibung, Bild oder Plakat (falls vorhanden), ggf. Kosten für Tickets und Vorverkaufsstellen.
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